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Striezelmarktverkehr !
Von Montag, 25. November, 0 Uhr,  
bis einschließlich Freitag, 27. De-
zember, 18 Uhr, ist die südliche 
Fahrbahn der Wilsdruffer Straße 
für die Durchfahrt zwischen 
Postplatz und Pirnaischem Platz 
gesperrt. Autos können zu jeder 
Zeit aus der Tiefgarage Altmarkt in 
Richtung Pirnaischer Platz fahren.

Anlässlich des Stollenfestes 
am Sonnabend, 7. Dezember, ist 
die nördliche Fahrbahn der Wils-
druffer Straße zwischen Pirnai-
schem Platz und Postplatz von 6 bis 
21 Uhr gesperrt. Die Anfahrt zur 
Tiefgarage unter dem Altmarkt ist 
in dieser Zeit nur über die südliche 
Fahrbahn Wilsdruffer Straße Rich-
tung Pirnaischer Platz möglich.
Von 9 bis 16 Uhr ist die Wilsdruffer 
Straße an diesem Tag auch für den 
Straßenbahnverkehr gesperrt.

Kommt herbei zum 585. Dresdner Striezelmarkt!
Tanz-, Nikolaus-, Gospel- und Weihnachtsliederabende bereichern freitags Markt-Atmosphäre

Am Mittwoch, 27. November, 
startet der 585. Dresdner 
Striezelmarkt. Traditionell 

findet 15 Uhr der ökumenische 
Gottesdienst in der Dresdner Kreuz-
kirche statt. Im Anschluss daran 
eröffnet Oberbürgermeister Dirk 
Hilbert den diesjährigen Striezel-
markt auf der Dresdner Geschich-
tenbühne. Das Stadtoberhaupt 
schiebt symbolisch die Pyramide an. 
Auch der Anschnitt des Dresdner 
Christstollens darf dabei nicht feh-
len. Der Striezel ist in diesem Jahr 
2 019 Millimeter lang. Zeitgleich 
öffnen die 230 Marktstände und 
Fahrgeschäfte. 

Abwechslungsreich geht es auf 
der Bühne zu: 187 Programmpunk-
te mit 1 900 Mitwirkenden machen 
den Striezelmarkt einmalig. Neben 
dem täglichen Programm auf der 
Bühne gibt es viel Abwechslung für 
Groß und Klein: 290 Märchen- und 
Geschichtenstunden im Märchen-
haus, 166 Bastelstunden im Pflau-
mentoffel- und im Knusperhaus 
und 181 Stunden Wichtelkino. 40 
Stunden ist der Weihnachtsmann 
telefonisch zu erreichen und in 

der Weihnachtsbäckerei können 
Kinder insgesamt 220 Stunden 
Plätzchen backen.

Ein Höhepunkt des Striezel-
marktes ist das Dresdner Stollen-
fest mit Festumzug am Sonnabend, 
7. Dezember. Auch an den anderen 
Adventswochenenden stehen tradi-
tionelle Elemente des Marktes im 
Mittelpunkt, wie beim Dresdner 
Pfefferkuchenfest (Sonntag, 1. De-
zember), beim Dresdner Pflaumen-
toffelfest (Sonntag, 8. Dezember) 
oder beim Dresdner Pyramidenfest 
(Sonnabend, 14. Dezember) und 
beim Dresdner Schwibbogenfest 
(Sonntag, 15. Dezember). Auch 
Weihnachten im Dresdner Rat-
haus am Dienstag, 17. Dezember, 
und der Tag der Kreuzkirche am 
Sonntag, 22. Dezember, gehören 
zu den festen Größen. 

Aber auch die Freitag-Abende 
haben wieder thematische Bezüge: 
Dresdner Tanzabend (29. Novem-
ber), Dresdner Nikolausabend (6. 
Dezember), Dresdner Gospelabend 
(13. Dezember) und der Dresdner 
Weihnachtsliederabend (20. De-
zember).

Um den Familienbesuch auf 
dem Striezelmarkt unbeschwerter 
zu machen, gibt es wieder be-
schreibbare Armbänder für Kinder, 
auf denen die Eltern ihre Telefon-
nummer vermerken können. Um 
die Sicherheit der Marktbesucher 
zu verstärken, gibt es in diesem 
Jahr neben den bekannten Schutz-
maßnahmen zusätzlich spezielle 
Sperrzonen für Fahrzeuge um den 
Altmarkt herum. Neben der Polizei 
mit ihrer mobilen Polizeiwache, 
dem Deutschen Roten Kreuz und 
einem privaten Sicherheitsdienst, 
ist der Gemeindliche Vollzugs-
dienst (GVD) des Ordnungsamtes 
auf dem Striezelmarkt im Einsatz. 

Der Striezelmarkt hat bis 24. 
Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr 
geöffnet. Ausnahmen sind der Er-
öffnungstag am 27. November (16 
bis 21 Uhr), der Lange Freitag am 
13. Dezember (10 bis 22 Uhr) und 
Heiligabend am 24. Dezember (10 
bis 14 Uhr). Informationen, das 
vollständige Programm und ein 
virtueller Marktplan stehen im 
Internet unter www.dresden.de/
striezelmarkt.           Foto: Sylvio Dittrich

Kultur-Kaufrausch !
Am Mittwoch, 27. November, zur 
Eröffnung des Striezelmarktes, 
findet im Foyer des Kulturpalastes 
von 15 bis 19 Uhr der 1. Dresdner 
Kultur-Kaufrausch statt. Bei diesem 
Adventsmarkt halten verschiedene 
Kulturinstitutionen der Landes-
hauptstadt Dresden exklusive 
Angebote und Gutscheine bereit. 

Mit dabei sind die Dresdner 
Musikfestspiele, die Dresdner 
Philharmonie, HELLERAU – Euro-
päisches Zentrum der Künste, die 
Museen der Stadt Dresden, das 
Societaetstheater, die Staatsope-
rette Dresden, das Theaterhaus 
Rudi und das tjg. theater junge 
generation. Kleine Gewinnspiele 
und Überraschungen warten auf 
die Besucherinnen und Besucher.

Stadtrat
Ausschüsse 11, 14

Ausschreibungen
	■ Stellen             15
	■ Fördermittel für Träger der

freien Jugendhilfe 17
	■ Speisenversorgung 

in kommunalen 
Kindertageseinrichtungen 17

Aus dem Inhalt
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S T A D T P L A N U N G

Baubürgermeister Raoul Schmidt-La-
montain eröffnet am Dienstag, 26. 
November, 16.30 Uhr, im Atrium des 
World-Trade Centers (WTC), Freiber-
ger Straße 39, die Ausstellung eines 
studentischen Ideenwettbewerbs 
zum Johannes-Göderitz-Preis 2019. 
Mit dabei sind der Vorstandsvorsit-
zende der Johannes-Göderitz-Stif-
tung, Prof. Uwe Brederlau, sowie Dr. 
Felix Bentlin und Zuzana Tabačková 
vom Institut für Stadt- und Regional-
planung der Technischen Universität 
Berlin.

Die städtebaulichen Entwürfe 
befassen sich mit Fragen der Stadt-
entwicklung in der Leipziger Vor-
stadt. Aufgabe war es, Zukunfts-
szenarien für ein innerstädtisches 
Quartier um den Alten Leipziger 
Bahnhof zu erstellen, die einen 
Beitrag zur Debatte um das städti-
sche Gemeinwohl leisten. Es sollte 

aufgezeigt werden, wie in einer 
wachsenden Stadt mit einem Be-
darf an Wohnungen, Straßen und 
Infrastruktur künftig geplant und 
gebaut werden sollte. 

Raoul Schmidt-Lamontain be-
schreibt die planerische Herausfor-
derung: „Einen Ort wie den Alten 
Leipziger Bahnhof, der eng mit der 
Geschichte der Stadt Dresden ver-
bunden ist, müssen wir besonders 
aufmerksam städtebaulich bearbei-
ten. Das öffentliche Interesse an 
einer adäquaten Nutzung ist hoch. 
Das Stadtplanungsamt hat ermit-
telt, dass in der Leipziger Vorstadt 
ein Wohnstandort mit bis zu 1 700  
Wohnungen entstehen könnte. 
Darüber wollen wir mit den Dresd-
nerinnen und Dresdnern diskutie-
ren und der Stadtgesellschaft eine 
städtebaulich wie architektonisch 
qualitätsvolle Lösung anbieten“. 

So entstand die Idee, die in der Lan-
deshauptstadt Dresden intensiv ge-
führte Debatte um einen „frischen 
Blick“ zu bereichern. Die Perspek-
tive des fachlichen Nachwuchses 
war gefragt. Gemeinsam mit der 
Johannes-Göderitz-Stiftung veran-
staltete die Technische Universität 
Berlin einen Wettbewerb. Die aus-
gewählten zwölf Arbeiten wurden 
in einer Preisgerichtssitzung am 
19. November begutachtet. Die Jury 
wählten die vielversprechendsten 
Ideen und Siegerentwürfe aus.

Nun sind die Dresdnerinnen 
und Dresdner gefragt. Die Aus-
stellung läuft bis Donnerstag,  
16. Januar 2020. Sie ist täglich ge-
öffnet.  Kommentare, Hinweise und 
Anregungen können vor Ort oder 
per E-Mail an bauleitplanung@
dresden.de bis zum 24. Januar 2020 
abgegeben werden. 

Wie weiter am Alten Leipziger Bahnhof?  
Baubürgermeister eröffnet Ausstellung zum studentischen Ideenwettbewerb

Am Freitag, 29. November, haben 
Dresdnerinnen und Dresdner 

wieder die Möglichkeit, sich aktiv 
in die Erstellung des Hochhaus-

leitbildes für die Landeshauptstadt 
einzubringen. Der Geschäftsbereich 
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr 
und Liegenschaften lädt alle Interes-
sierten zur 3. Dialogveranstaltung 
um 17 Uhr in das Deutsche Hygie-
ne-Museum, Marta-Fraenkel-Saal, 
ein. Gesprächspartner sind Chris-
tian Blum von der Büro Eckhaus AG 
Städtebau Raumplanung in Zürich, 
Architekturhistoriker Christoph 
Schläppi, Baubürgermeister Raoul 
Schmidt-Lamontain und der Leiter 
des Stadtplanungsamtes Stefan 
Szuggat. 

Zu Beginn stellt Christian Blum 
die Ergebnisse der Bürgerbeteili-
gung zu den Eignungs- und Aus-
schlussräumen für Hochhäuser vor 
und erläutert, wie diese in die Erar-
beitung des Leitbildes einfließen. 
Der zweite Teil der Veranstaltung 
widmet sich den Bedingungen, 
die neue Hochhäuser in Dresden 
erfüllen sollten. 

Die Vorschläge aus der Bürger-
beteiligung fließen in die Erarbei-
tung des Qualifizierungshand-
buches ein. Dieser Leitfaden wird 
dem Stadtplanungsamt Kriterien 
an die Hand geben, um eventuelle 
Hochhausprojekte zu beurteilen. 
Nach Abschluss der Arbeiten er-
hält der Stadtrat den Entwurf des 
Hochhausleitbildes als Beschluss-
vorlage.

www.dresden.de/
hochhausleitbild

Hochhausleitbild für Dresden 
Dialogveranstaltung am 29. November thematisiert Kriterien für neue Hochhäuser

toom Baumarkt 
Leubener Straße 61
01279 Dresden-Laubegast 
Tel. 0351 655661-0

toom.de

Bastel deinen eigenen Advents- und Weih-
nachtsschmuck mit Naturmaterialien –  

Helma Bartholomay, Radiogärtnerin und 
Pflanzendoktorin in Sachsen, steht dir  

mit vielen professionellen Tipps zur Seite.

am 30.11.2019 von 10 – 16 Uhr

Starte mit uns
in den Advent.
Weihnachtliches Basteln mit Naturmaterialien

Die Brücke über die Bahnanlagen 
der Deutschen Bahn im Verlauf 
der Talstraße in Cossebaude muss 
erneuert werden. Grund sind 
massive Schäden am Bauwerk. Der 
Ersatzneubau der Brücke erfolgt 
voraussichtlich ab 6. März bis zum 
18. Dezember 2020. Dabei werden 
auch die Oberleitungsanlagen der 
Bahn umgebaut. 

Im Vorfeld untersuchen Fach-
leute, ob Kampfmittel entlang  der 
Gleise vorhanden sind. Dazu sind 
Gleissperrungen in den Nächten 
vom 29. November bis zum 2. 
Dezember 2019 notwendig. Die 
Arbeiten sind an diesen Zeitraum 
gebunden. Einschränkungen für 
den Straßenverkehr sind nicht 
erforderlich. Die Sondierungsarbei-
ten führt die Bohrgesellschaft mbH 
aus und kosten etwa 10 000 Euro. 

Vorarbeiten für neue 
Cossebauder Brücke

Das Amt für Stadtrgrün und 
Abfallwirtschaft sucht zum Aus-
leihen alte Fotos, Zeichnungen 
oder Pläne vom Hermann-Seidel 
Park in Striesen. Sollte jemand 
solche Unterlagen haben, kann er 
sich an Stephanie Jäger, Telefon 
(03 51) 4 88 71 46 oder per E-Mail 
an sjaeger@dresden.de, wenden. 

Der Her mann-Seidel -Park 
i s t  e in denk malgeschützter 
kommunaler Park in Striesen. 
Das Amt f ür Stadtg rün und 
Abfal lwir tschaf t möchte bei 
zukünftigen Rekonstruktionen 
möglichst viele denkmalpflege-
rischen Aspekte berücksichtigen 
und hat daher eine Planung 
für denkmalgeschütze Anlagen 
(denkmalpf legerische Zielstel-
lung) beauftragt, welche sich mit 
der Geschichte des Parkes ausei-
nandersetzt. Es gibt leider sehr 
wenig Dokumente, deshalb bittet 
das Amt für Stadtgrün und Ab-
fallwirtschaft die Bevölkerung 
um Unterstützung.

Namensgeber für den Park ist 
Hermann Seidel – ein bedeu-
tender Pflanzenzüchter, welcher 
auf dem Areal Rhododendron 
kultivierte. 1920 ging der Be-
reich in das Eigentum der Stadt-
verwaltung über und es entstand 
eine öffentliche Grünanlage mit 
Sitz- und Spielbereichen. Zehn 
Jahre später entstand hier der 
Märchenbrunnen. Bestände der 
Seidelschen Rhododendren wur-
den in die Gestaltung integriert 
und sind heute teilweise noch 
erhalten.

Historische Fotos vom 
Hermann-Seidel-Park
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U M W E L T G E S P R Ä C H E

Mit vier Diskussionsabenden 
unter dem Titel „4 Elemente – 
Dresdner Umweltgespräche“ 
führen das Umweltamt der Lan-
deshauptstadt Dresden und das 
Umweltzentrum Dresden e. V. 
die in den Vorjahren etablierte 
Veranstaltungsreihe auch in die-
sem November fort. Die Themen 
stehen erneut im Zeichen der vier 
Elemente der griechischen Natur-
philosophie – Luft, Feuer, Erde, 
Wasser. Musikalisch umrahmt 
vom Ensemble „Serenata Saxonia“ 
erfolgt eine Bestandsaufnahme 
ausgewählter Umweltthemen in 
der Stadt. Was wurde bis heute 
erreicht oder versäumt? Welche 
Aufgaben liegen noch vor uns? 
Lösungsvorschläge und Visionen 
für die weitere Entwicklung der 
Landeshauptstadt werden mit 
Experten und dem Publikum dis-
kutiert. In vier Artikeln begleitete 
das Dresdner Amtsblatt die Ver-
anstaltungsreihe. Der letzte Teil 
beschäftigt sich mit dem Thema 
Regenwasserbewirtschaftung.

Über Wetter und seine Erscheinun-
gen lässt sich debattieren. Zum Bei-
spiel über Regen. Es gibt Starkregen, 
Nieselregen, Platzregen, Landregen, 
gefrierenden Regen oder keinen 
Regen. Regnet es, so stören sich die 
einen an dem wolkenverhangenen, 
grauen Himmel, den beschlagenen 
Brillengläsern in der Straßenbahn 
oder ärgern sich über den verges-
senen Schirm und durchnässte 
Kleidung auf dem Weg zur Arbeit. 
Andere dagegen genießen den 
herrlichen Duft, der nach einem 
Regenguss zurückbleibt, springen 
durch die Pfützen und freuen sich, 
dass sie den Garten nicht extra 

wässern müssen. Bleibt der Regen 
aus, sind Grillfreunde, Radfahrer 
und Spaziergänger zufrieden – 
denn viele Aktivitäten an frischer 
Luft machen mehr Spaß, wenn es 
nicht wie aus Kübeln schüttet. Doch 
dauert die Trockenheit zu lange 
an, wächst die Besorgnis über den 
Zustand der Natur. In den letzten 
beiden Sommern bekamen das auch 
die Dresdner zu spüren, denn zu 
teilweise tropischen Temperaturen 
gesellte sich eine regelrechte Dürre. 
Vielen ist besonders das extrem 
heiße und trockene Jahr 2018 noch 
gut in Erinnerung: einige statt-
liche Bäume vertrockneten oder 
wurden anfällig für Krankheiten 
und Schädlinge. 

Wo in Dresden sonst saftige 
Wiesen in Parks und Gärten grü-
nen, waren die Pflanzen 2018 stro-
hig und vertrocknet und der Boden 
staubte. Flussbetten lagen trocken 
und die Elbe hatte einen historisch 
niedrigen Wasserstand. Manchmal 
ist der Regen jedoch auch Fluch, 
wenn der Himmel alle Schleusen 
öffnet und es nicht mehr auf-

hört, zu regnen. Dann sind die 
Menschen mit den Gefahren und 
Schäden von Hochwasser und 
Sturzfluten konfrontiert. In Dres-
den haben sich die Hochwasser von 
2002 und 2013 fest in die Erinne-
rung der Menschen gebrannt und 
noch heute werden Schäden dieser 
Ereignisse behoben und Schutz-
maßnahmen erarbeitet. 

Da der Mensch den Regen selber 
nicht direkt beeinflussen kann, 
bleibt uns nur zu lernen, mit dem 
Regen sorgsam und klug umzu-
gehen. Der Mensch kann durch 
Stadt- und Landschaftsgestaltung 
und im privaten Grundstück di-
rekt darauf Einfluss nehmen, was 
mit dem Regen geschieht, wenn 
er auf die Erdoberfläche trifft. Soll 
der Regen oberflächlich abfließen? 
Wenn ja wohin, in welcher Menge 
und in welcher Zeit? Soll er in 
die Kanalisation gelangen oder 
lieber in den Boden eindringen 
und die Stadtpflanzen mit Wasser 
versorgen und über diesen Weg 
als Wasserdampf wieder zurück 
in die Atmosphäre kehren? Oder 
soll der Regen besser in den tiefen 
Untergrund versickern und den 
Grundwasserleiter speisen? 

Um die Umweltauswirkungen 
so gering wie möglich zu halten, 
orientiert sich das Umweltamt bei 
der Regenwasserbewirtschaftung 
am natürlichen Wasserhaushalt. 
Für jede Fläche in Dresden gibt es 
ein spezifisches Verhältnis aus den 
Komponenten Verdunstung, Spei-
sung des Grundwassers und dem 
Oberflächenabfluss. Den größten 
Anteil hat die Verdunstung mit 
etwa 75 Prozent der jährlichen 
Niederschlagshöhe im Gesamt-
raum Dresden. Die Grundwasser-
speisung macht etwa 15 Prozent 
aus und der oberflächliche Abfluss 

rund zehn Prozent. Die Anteile 
der Komponenten hängen dabei 
von den Eigenschaften des jewei-
ligen Gebiets ab. Wichtig für die 
Verdunstung ist die Fähigkeit des 
Bodens und der Vegetation, Wasser 
aufzunehmen, zu speichern und 
über die Oberfläche wieder abzu-
geben. Versiegelter Boden hat diese 
Fähigkeit nicht. Die Speisung des 
Grundwassers wird vom Boden-
aufbau und der Gebietsgeologie 
bestimmt, der Oberflächenabfluss 
im Wesentlichen von der Beschaf-
fenheit des Geländes. 
In Zeiten des Klimawandels und 
der zunehmenden Hitzeperioden 
sind neben dem natürlichen Ge-
bietswasserhaushalt auch die An-
forderungen zur Klimaanpassung 
zu berücksichtigen. Denn gerade 
in den überwärmten und stark ver-
siegelten Stadtbezirken wie Altstadt 
und Pieschen, wird die naturnahe 
Regenwasserbewirtschaftung nur 
selten angewandt. Oft ist Platz-
mangel das Problem. Zusätzliche 
Dach- und Fassadenbegrünungen 
sowie Straßenbäume, am besten 
kombiniert mit Straßenmulden als 
Elemente der Regenwasserbewirt-
schaftung, können hier das Ver-
dunstungspotenzial erhöhen. Ein 
schöner Effekt ist zusätzlich die so 
entstehende Verdunstungskühle.

Aber ist das überhaupt ein 
praktikables Leitbild für Innen-
städte? Oder nehmen diese An-
lagen Flächen in Anspruch, die 
dringend für den Wohnungsbau 
benötigt werden? Treiben sie damit 
die ohnehin hohen Kosten noch 
mehr in die Höhe? Was kann und 
sollte der Einzelne tun; was die 
Behörden, die Hausbesitzer und 
die Bauherren? Hält der Anspruch 
der dezentralen Niederschlags-
bewirtschaftung in der Stadt der 
Realität stand?

Diskutieren Sie mit Fachleuten 
im Rahmen der Dresdner Umwelt-
gespräche unter dem Titel „Regen 
bringt Segen – In einer Großstadt 
naturnah mit Regenwasser wirt-
schaften“ am Dienstag, 26. No-
vember. Die Veranstaltung findet 
statt ab 19 Uhr im Neuen Rathaus, 
Plenarsaal, Eingang „Goldene Pfor-
te“. Der Eintritt ist frei. 

www.dresden.de/
4Elemente

Regen bringt Segen? Lasst uns darüber reden!
In einer Großstadt naturnah mit Regenwasser wirtschaften – Letztes Umweltgespräch widmet sich dem Thema Wasser

Dresdner Umweltgespräche zu den vier Elementen: Luft, Feuer, Erde, Wasser (Teil 4-Schluss)

Bleibt Regenwasser ungenutzt? 
 Foto: Photorama via Pixabay

city forest GmbH
Projektbereich Dresden

Enderstraße 94 
01277 Dresden

tel.:  0351 266 902 -10
fax:  0351 266 902 - 19

mail:  dresden@cityforest.de
web: www.cityforest.de

Baumpflege Baumkontrolle Baumdiagnose Baumsanierung Baumfällung
Baumstubbenfräsen Baumschutzmaßnahmen Baumstandortverbesserung

Hydrosaat Erosionsschutz Ingenieurbiologie Landschaftspflege



4
47|2019

Freitag, 22. November

Dresdner Amtsblattwww.dresden.de/amtsblatt

S O Z I A L E S

zum 90. Geburtstag
	■ am 23. November 

Marianne Richter, Neustadt
Lisa Benscheck, Altstadt
Margot Gärtner, Cotta

	■ am 24. November 
Hanna Müller, Plauen
Herbert Uhlmann, Blasewitz
Dr. Siegfried Hasselbach, 
Loschwitz
Ursula Gottwald, Plauen
Margot Kleinert, Altstadt

	■ am 25. November 
Sonja Richter, Pieschen
Werner Reinsch, Altstadt
Edith Winkler, Blasewitz
Rudolf Engelmann, Prohlis
Inge Gäbler, Blasewitz

	■ am 26. November 
Bernhard Piecyk, Prohlis
Walter Glöckner, Blasewitz

	■ am 27. November 
Gerhard Funke, Altstadt

	■ am 28. November 
Christa Hunger, Blasewitz
Reinhard Leifert, Pieschen
Renate Baum Altstadt

zur Diamantenen Hochzeit
	■ am 28. November

Inge und Gunther Mätzold, 
Weißig

Der Oberbürgermeister 
gratuliert

Der Herbst ist die Jahreszeit, in 
der durch verschiedene Veranstal-
tungen und Aktionswochen auf 
die Seelische Gesundheit jedes 
Einzelnen aufmerksam gemacht 
wird. Das Gesundheitsamt nimmt 
den internationalen Tag der see-
lischen Gesundheit zum Anlass, 
in mehreren Artikeln das Augen-
merk auf die Seniorinnen und 
Senioren zu lenken und die Frage 
nach der „Seelischen Gesundheit 
im Alter“ anhand von verschiede-
nen Aspekten zu beleuchten. Der 
achte Teil stellt Hilfen durch die 
Pflegeversicherung und für die 
Pflege vor. 

Beeinträchtigungen und Erkran-
kungen im Alter können die Selbst-
ständigkeit und Selbstbestimmung 
gefährden. Für diese Situation bietet 
unter anderem die Pflegeversiche-
rung Unterstützungsmöglichkei-
ten. Voraussetzung ist ein Antrag 
bei der zuständigen Pflegekasse. 
Auf den Antrag erfolgt eine Begut-
achtung durch den Medizinischen 

Dienst der Krankenversicherung 
(MDK). Dabei werden verschiedene 
Fähigkeiten und Lebensbereiche be-
trachtet. Im Ergebnis erfolgt nach 
Erfüllung der Voraussetzungen 
eine Einstufung in einen von fünf 
Pflegegraden.

Ist ein Pflegegrad vorhanden, kann 
bei der Pflege zuhause Pflegegeld 
bezogen werden, wenn die Pflege 
durch Angehörige oder andere 
Personen erfolgt. Wird durch zu-
gelassene ambulante Pflegedienste 
gepflegt, können durch den Pflege-
dienst Pflegesachleistungen gegen-
über der Kasse abgerechnet werden. 

Auch eine Kombination von 
Pflegegeld und Pflegesachleistun-
gen ist möglich. Pflege heißt dabei 
beispielsweise Unterstützung beim 
Waschen, Ankleiden, Ernährung, 
Hauswirtschaft, Mobilität, Ein-
kauf oder Medikamentengabe. 
Zudem werden Mittel in Höhe von 
125 Euro monatlich zur Nutzung 
sogenannter Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen bereitgestellt. 
Dieser Betrag wir nicht als Geld-
betrag ausgezahlt, sondern steht 
für Leistungen verschiedenster 
Art wie Gespräche, Spaziergänge, 
Begleitungen auf Wegen unter 
anderem durch den Pflegedienst 
oder andere anerkannte Anbieter 
zur Verfügung. 

Weitere Möglichkeiten über 
die Pflegeversicherung sind die 
Tagespflege, Verhinderungspflege 
und Kurzzeitpf lege aber auch 
Pflege- und Kurse für pflegende 
Angehörige oder wohnumfeldver-
bessernde Maßnahmen.

Unabhängig von der Pflegever-
sicherung, also abgesehen davon, 
ob ein Pflegegrad vorliegt oder 
nicht, besteht die Möglichkeit, 
dass ein Arzt häusliche Pf lege 
verordnet, zum Beispiel für die 
Medikamentengabe oder zum Ver-
bandswechsel. Auch Hilfsmittel 
wie ein Rollator, Rollstuhl oder 
Wannenlift können durch den 
Arzt verordnet werden.

Wenn Pf lege zuhause nicht 
mehr sichergestellt werden kann, 
sind Leistungen der Pflegeversiche-
rung für die Versorgung in einem 
Pflegeheim möglich.

Zu den vielfältigen und komple-
xen Möglichkeiten der Pflegever-
sicherung beraten die Pflegekasse, 
Seniorenberatungsstellen und die 
offene Altenhilfe, welche Sie in 
jedem Stadtbezirksamt finden. 
Auskunft zu Beratungsstellen 
erteilt das Seniorentelefon unter  
(03 51) 4 88 48 00.

Informationen und 
Pflegedatenbank
www.pflege.sachsen.de

Welche Hilfen bietet die Pflegeversicherung an?
Wissenswertes zu Unterstützungsmöglichkeiten bei der Pflege

Seelische Gesundheit im Alter (8)

BACKSTUBENVERKAUF mit Stollenverkostung!BACKSTUBENVERKAUF mit Stollenverkostung!

V O R F R E U D E
schönste Freude!

Am 29.11. und 30.11.19 von 6.00 Uhr – 18.00 Uhr

Unter dem Motto „Gesund, aktiv 
und sturzfrei leben“ veranstaltet 
das Gesundheitsamt am Dienstag,  
26. November, einen Präventionstag 
im Kulturzentrum JohannStadt-
halle, Holbeinstraße 68. Finanziell 
unterstützt vom Freistaat Sachsen 
setzt sich die Landeshauptstadt 
Dresden so aktiv für die Umsetzung 
des sächsischen Gesundheitsziels 
Aktives Altern – Altern in Gesund-
heit ein. Von 13 bis 17 Uhr können 
interessierte Dresdnerinnen und 
Dresdner zahlreiche Angebote in 
Anspruch nehmen und viele Tipps 
zur Gesunderhaltung des Körpers 
erhalten. Neben den Vorträgen 
und Seminaren laden verschiedene 
Informationsstände in der Johann-
StadtHalle zum Verweilen ein.

Alle Angebote sind kostenfrei. 
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Der Zugang zur JohannStadt-
halle ist barrierefrei. Es stehen ge-
nügend Parkplätze zur Verfügung.

www.dresden.de/
gesundheit

Präventionstag: Wie  
vermeide ich Stürze?
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Die Bibliothek Südvorstadt ist 
kürzlich auf den Münchner Platz 
2 umgezogen. Sie ist die erste 
Bibliothek in Dresden, die auch 
am Wochenende geöffnet hat – 
allerdings mit Einschränkungen. 
Am Donnerstag, Sonnabend und 
Sonntag ist kein Fachpersonal vor 
Ort. Anmeldung und Beratung sind 
deshalb nicht möglich. 
An Feiertagen bleibt die Bibliothek 
geschlossen.
Öffnungszeiten:
Montag 10–18 Uhr 
Dienstag 10–18 Uhr 
Mittwoch 10–18 Uhr 
Donnerstag 12–18 Uhr
Freitag 10–18 Uhr 
Samstag 10–18 Uhr 
Sonntag 10–18 Uhr 
Die Bibliothek ist barrierefrei zu 
erreichen.

Bibliothek Südvorstadt
Münchner Platz 2
Telefon
(03 51) 4 71 34 26
E-Mail
sued@bibo-dresden.de

Bibliothek Südvorstadt 
öffnet am Wochenende

Das Theaterstück „Pluck“ feiert 
am Sonnabend, 23. November, 16 
Uhr, Premiere am tjg. im Kraftwerk 
Mitte, nahe Wettiner Platz. Es ist 
für Kinder ab sechs Jahre geeignet.

Im Turmzimmer eines Hoch-
hauses findet Pluck ein Zuhause 
und trifft dort auf viele neue Nach-
barn: Sein Zimmergenosse wird 
der genügsame Kakerlak Zaza, 
den Pluck vor der putzwütigen 
Frau Sauberer rettet. Im 20. Stock 
wohnt Vater Stampfer mit seinen 
sechs Stampferchen auf einem 
geräuschdämpfenden Matratzen-
lager. Buchhändler Feder hat 
seinen Laden im Erdgeschoss und 
steht Pluck wie die Taube Dolly mit 
Rat und Tat zur Seite. Als der ver-
wilderte Turtelgarten im nahege-
legenen Stadtpark mit der Planier-
raupe plattgemacht werden soll, 
ist es Herr Feder, der Pluck zum 
Klausler nach einem Ableger des 
geheimnisvollen Hasselstrauchs 
schickt. Die Hasselbeeren verfüh-
ren alle Erwachsenen zum Spielen 
und retten nicht nur den Turtel-
garten, sondern ermöglichen am 
Ende auch noch ein rauschendes 

gemeinsames Weihnachtsfest im 
Hochhaus. 

Annie M.G. Schmidts niederlän-
discher Kinderbuchklassiker von 
1971 schafft mit dem alterslosen 
Jungen Pluck einen unfreiwilligen 
Helden, der die skurrilen Eigen-
brötler seiner Umgebung zu einer 
Gemeinschaft verbindet und sie 
animiert, sich gegenseitig in ihrer 

Unterschiedlichkeit anzuerkennen 
und sich für andere Menschen und 
Tiere in Gefahr einzusetzen.

Weitere Vorstellungen 
im November, Dezember 
www.tjg-dresden.de

Szenenfoto.  Foto: Marco Prill

Skurrile Eigenbrötler bilden eine Gemeinschaft
tjg-Premiere im Kraftwerk Mitte am 23. November für Groß und Klein ab sechs Jahren

Die Fachtagung „Denkmal – Hei-
mat – Identität. Denkmalpflege 
& Gesellschaft“ findet von Mitt-
woch, 27. November, bis Freitag, 
29. November, in Dresden statt. 
Annekatrin Klepsch, Zweite Bür-
germeisterin und Beigeordnete 
für Kultur und Tourismus, und 
Bernhard Sterra, Leiter der Ab-
teilung Denkmalschutz im Amt 
für Kultur und Denkmalschutz, 
begrüßen die Gäste.

Die Tagung lädt zu einem Aus-
tausch darüber ein, inwiefern 
Begriffe wie „Heimat“ oder „Identi-
tät“ in der denkmalpflegerischen 
Arbeit unterschiedlicher Akteure 
mitschwingen. Sie fragt danach, 
was diese Befunde für die Denk-
male selbst wie auch für die Re-
zeption, schließlich auch für die 
Kommunikation zwischen den 
beteiligten Akteuren bedeuten 
können.

Am Dienstag, 26. November, 
19.30 Uhr, stellt Michael G. Fritz 
seinen neuen Roman „Auffliegende 
Papageien“ in der Zentralbibliothek, 
Veranstaltungsraum 1. OG, Schloß-
straße 2, vor. Es moderiert Michael 
Hametner. Der Eintritt ist frei.

Fachtagung zur  
Denkmalpflege

Michael G. Fritz: 
Auffliegende Papageien

Am Sonnabend, 23. November,  
11 Uhr, öffnet das Medienfestival 
2019 in den Technischen Samm-
lungen Dresden, Junghansstraße 
1–3. Im Zentrum des Festivals 
steht das Thema „Irgendwas mit 
Medien!“. Das Medienfestival lie-
fert zahlreiche Anregungen und 
Visionen, wie digitale Technologien 
den Alltag mitbestimmen und ver-
ändern können. 

Höhepunkt des Festivals ist die 
feierliche Verleihung des Deut-
schen Multimediapreises mb21. 
Gewinne im Wert von 11 000 Euro 
werden vergeben. Der Deutsche 
Multimediapreis mb21 erinnert 
an seine Ursprünge. Die Besuche-
rinnen und Besucher können nicht 
nur die diesjährigen Gewinner-
exponate, sondern auch Exponate 
vergangener Jahrgänge begut-
achten. Gezeigt werden zudem 
ausgewählte Gewinnerbeiträge der 
Partnerwettbewerbe aus Ungarn, 
Österreich und der Schweiz.

Der Besuch des Festivals lohnt 
das ganze Wochenende. Immerhin 
verwandeln sich die Technischen 
Sammlungen von Erd- bis Dach-
geschoss in ein Haus zum Entde-
cken und Ausprobieren. Mitma-

chen ist ausdrücklich erlaubt! Am  
23. und am 24. November von 10 
bis 18 Uhr können Kinder, Jugend-
liche, junge Erwachsene und wiss-
begierige Eltern in die Technischen 
Sammlungen kommen, um auf 
mehreren Etagen dem Spiel- und 
Basteltrieb zu frönen. 

Das Festival ist auch Anlauf-
punkt für Freunde von Video-
spielen, insbesondere für Fans von 

Retro Games. Hier gibt es nicht 
nur Spiele zum Ausprobieren. In 
der dazugehörigen Ausstellung 
können die Eltern ihren Kindern 
zeigen, welche Controller sie frü-
her in der Hand hatten.

Spaß an Technik. Benedikt Bartsch und 
Janek Wuigk beim Medienfestival. 
 Foto: Steffen Haas

Irgendwas mit Medien!
Technische Sammlungen Dresden laden am 23. und 24. November zum Medienfestival ein
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N A T U R R U H E Friedewald GmbH 
Bestattungswald Coswig

„Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten 
der letzten Ruhe im Friedewald.“

Kundenbüro:
Mittlere Bergstraße 85, 01445 Radebeul
(Termine nach Vereinbarung)
Telefon: 0351-32350529 
Mobil: 0172-8833166

Parkplatz Bestattungswald: 
(gegenüber) Kreyernweg 91 
01445 Radebeul
kontakt@naturruhe-friedewald.de
www.naturruhe-friedewald.de

Web: www.bergmann-bestattungen.de
Mail: info@bergmann-bestattungen.de

JEDERZEIT: 0351 424 58 422

Am 24. November ist Totensonntag, 
an dem Angehörige an verstorbene 
Familienmitglieder, Freunde und Be-
kannte denken und diese ehren. Als 
Zeichen der Trauer, der Erinnerung 
und des Gedenkens schmücken die 
Hinterbliebenen die Gräber. Oftmals 
zünden sie auch ein Grablicht an. 
Dabei verwandelt sich der Friedhof 
in ein Lichtermeer. 

Robert Arnrich, Leiter des Eigen-
betriebes Städtisches Friedhofs- 
und Bestattungswesen: „Zu diesem 
Anlass haben die Mitarbeiter des 
Städtischen Friedhofs- und Be-
stattungswesens Dresden mehrere 
Veranstaltungen vorbereitet“.

Zum Auftakt findet 10.30 Uhr 
in der Feierhalle auf dem Hei-
defriedhof, Moritzburger Land-
straße 299, eine Theaterauffüh-
rung „Ein Stern namens Mama“ 
mit dem Literaturtheater Dres-
den statt. Vor der Feierhalle auf 

dem Heidefriedhof spielt 13 Uhr 
der Posaunenchor der Lauren- 
tiuskirchgemeinde. 13.30 Uhr hält 
Pfarrer Thomas Markert von der 
Laurentiuskirchgemeinde Trachau 

in der Feierhalle eine kirchliche 
Andacht.

Ebenfalls am 24. November, 
14.30 Uhr, findet in der Feierhalle 
des historischen Krematoriums 
auf dem Urnenhain Tolkewitz,  
Wehlener Straße 15, eine Toten-
gedenkfeier statt.

Der Förderverein Friedhofs-
freunde Dölzschen e. V. unter Lei-
tung von Prof. Karl-Heinz Koch lädt 
am Totensonntag, 15 Uhr, zu einer 
Gedenkstunde in die Feierhalle des 
Friedhofs Dölzschen, Friedhofsweg 
1, ein. 

Alle Veranstaltungen sind kos-
tenfrei, Plätze werden nicht reser-
viert. Darüber hinaus stehen auf 
den vier Städtischen Friedhöfen 
die Friedhofsleiter und Mitarbeiter 
für Gespräche und Anfragen zur 
Verfügung.

Totensonntag auf Städtischen Friedhöfen
Gedenken auf dem Heidefriedhof, Urnenhain Tolkewitz und Friedhof Dölzschen

Am Donnerstag, 28. November,  
17 Uhr, lädt Stadtbezirksamtsleiter 
Christian Wintrich zum Einläuten 
der Weihnachtszeit ein. Dresdne-
rinnen und Dresdner sowie ihre 
Gäste sind herzlich dazu in das 
Rathaus Pieschen, Bürgerstraße 
63, eingeladen. 

Umrahmt wird die Veranstal-
tung von weihnachtlichen Klän-
gen durch den Bläserchor der 
Herrnhuter Brüdergemeinde Dres-
den. Für das leibliche Wohl wird 
mit Plätzchen und Pfefferkuchen 
und warmen Getränken gesorgt.

Weihnachtszeit im  
Rathaus Pieschen

Bei der 14. HOPE-Gala am 16. 
November kamen 142 000 Euro 
zugunsten des Projektes HOPE Cape 
Town zusammen, das sich in den 
Townships rund um Kapstadt um 
HIV-infizierte Kinder und ihre Fa-
milien kümmert. Die Gala bot den 
Gästen ein einmaliges Bühnenpro-
gramm. Alle Künstler traten ohne 
Gage auf. Oberbürgermeister Dirk 
Hilbert vertrat die Landeshauptstadt 
Dresden auf der Veranstaltung.

Hope-Spendengala hat 
sich mehr als gelohnt

Das Bürgerbüro Neustadt, Hoyers-
werdaer Straße 3, bleibt am Freitag, 
22. November, geschlossen. Für 
dringende Anliegen stehen alle an-
deren Bürgerbüros zur Verfügung. 

Ab Montag, 24. November, hat 
das Bürgerbüro wieder zu den re-
gulären Sprechzeiten geöffnet. Zur 
Vermeidung langer Wartezeiten 
empfehlen die Mitarbeiter, online 
einen Termin zu vereinbaren.

www.dresden.de/
buergerbueros

Eintägige Schließung des 
Bürgerbüros Neustadt

Aufführung.      Abb.: Literaturtheater Dresden

Sie ist bunt, zeigt viel Haut und ba-
defreudige Menschen: die Dresdner 
Bäder-Straßenbahn. Drei Tage lang 
wurde der achtachsige Nieder-
flur-Gelenktriebwagen auf ganzer 
Länge und von beiden Seiten im 
Betriebshof Gorbitz der Dresdner 

Verkehrsbetriebe (DVB) beklebt. 
Die für die Gestaltung verwendeten 
Fotos zeigen Motive aus den Bad-Ob-
jekten: ob Frei- und Hallenbäder 
oder Saunen. 

Seit kurzem ist die rund 41 
Meter lange und über zwei Meter 

breite Bahn im Liniennetz der DVB 
unterwegs. Die Fahrten im Einsatz 
führen sie auf der Strecke der 10/12 
unter anderem am Georg-Arnhold-
Bad und am Schwimmsportkom-
plex Freiberger Platz vorbei.

Foto: Dresdner Bäder GmbH

Dresdner Bäder-Straßenbahn lädt ein
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Die einmalige Zahlung einer 
Umzugsbeihilfe für Studenten, 
welche ihren Hauptwohnsitz aus 
Studiengründen nach Dresden ver-
legen, soll eingestellt werden. Die 
Landeshauptstadt Dresden legt dem 
Stadtrat dazu einen Beschlussvor-
schlag vor. Finanzbürgermeister Dr. 
Peter Lames: „Die Beihilfe hat ihr 
Ziel verloren und bringt nur noch 
Mitnahmeeffekte. Die potentiellen 
Antragsteller melden sich meist 
ohnehin mit ihrem Hauptwohnsitz 
in Dresden an.“

 Zudem sind Studenten mittler-
weile verpflichtet, als Hauptwohn-

sitz die vorwiegend benutzte Woh-
nung anzugeben oder in Dresden 
Zweitwohnungssteuer zu zahlen. 
Die Landeshauptstadt Dresden 
verzeichnet aufgrund ihrer viel-
fältigen kulturellen Angebote für 
Studierende und des exzellenten 
Rufs der Dresdner Forschungs- und 
Hochschullandschaft seit Jahren 
einen Ansturm an Studienan-
fängern. Gleichzeitig, gehört die 
Landeshauptstadt Dresden seit 
vielen Jahren zu den wachsenden 
Großstädten in Deutschland. 

Die Umzugsbeihilfe wurde 
2001 nicht zuletzt deswegen ein-

geführt, weil die damaligen Ein-
wohnerzahlen stagnierten und 
die Hochschullandschaft noch 
lange nicht die heutige europa-
weite Strahlkraft besaß. Die Um-
zugsbeihilfe war ein Anreiz, für 
die an den Dresdner Hochschulen 
eingeschriebenen Studierenden 
auch ihren Hauptwohnsitz nach 
Dresden zu verlegen. Das spiegelte 
sich dann im Rahmen des Finanz-
ausgleichs auch entsprechend in 
den Zuweisungen des Freistaates 
Sachsen wider. Hebt der Stadtrat 
die Satzung auf, gibt es ab Januar 
2020 keine Umzugsbeihilfe mehr.

Ab 2020 keine Umzugsbeihilfe für Studenten?
Stadtrat entscheidet über Aufhebung der Zuwendung

Das Jugendamt der Landeshaupt-
stadt Dresden sucht Pflegeeltern, 
die zeitweise ein Kind bei sich 
aufnehmen. Am Mittwoch, 27. 
November, 19 Uhr, findet im Neuen 
Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 3. Etage, 
Beratungsraum 200, ein Informa-
tionsabend für Interessierte statt.

Das Jugendamt favorisiert den 
Aufenthalt von Pflegekindern in 
einer Familie vor einer Heimunter-
bringung und sucht deshalb regel-
mäßig Pflegeeltern. Aktuell ist das 
Jugendamt auf der Suche nach 17 
Pflegeeltern. Angesprochen wer-
den Menschen unterschiedlichen 
Alters, die sich vorstellen können, 
einem Kind oder einem Jugend-
lichen ein Zuhause auf Zeit zu 
geben. Derzeit kümmern sich 300 
Dresdner Familien liebevoll um 
insgesamt 353 Pflegekinder.

Pflegefamilien sollten vor al-
lem Liebe, Verständnis, Geduld 
und Zeit mitbringen, da Kinder 
einen großen Einschnitt in ihrem 
Leben erfahren, wenn sie auf unbe-
stimmte Zeit nicht mehr bei ihren 
Eltern sein können.

Wer sich nach diesem Infor-
mationsabend für diesen Weg 
entscheidet, wird im Zeitraum 
von rund zehn Wochen sorgfältig 
auf die neue Aufgabe vorbereitet. 
Es werden Tipps für den Alltag, 
pädagogische Ratschläge, rechtli-
che Hinweise und Hilfestellungen 
beim Umgang mit den leiblichen 
Eltern vermittelt. Ob Familien oder 
Einzelpersonen für die Betreuung 
eines Pflegekindes geeignet sind, 
wird in diesem Zeitraum u. a. bei 
zwei Hausbesuchen geprüft und 
gemeinsam besprochen.

www.dresden.de/
pflegeeltern

Pflegeeltern gesucht –  
Jugendamt informiert

Am 14. November hat der Bundestag 
das Masernschutzgesetz beschlos-
sen. Im Kern sieht es gesetzliche 
Änderungen vor, vor allem im 

Infektionsschutzgesetz und dem 
Krankenversicherungsrecht. Für 
die kommunale Ebene entfaltet das 
Gesetz weitreichende Wirkungen. 

So sind Kinder, die nicht über einen 
ausreichenden Masernschutz oder 
den Nachweis der Kontraindikation 
– sprich der fehlenden Möglichkeit 
zur Impfung aus medizinischen 
Gründen –  verfügen, unter Um-
ständen vom Besuch einer Gemein-
schaftseinrichtung ausgeschlossen. 
Gemeinschaftseinrichtungen sind 
in diesem Sinne zum Beispiel Schu-
len oder Kindertageseinrichtungen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen 
gelten auch für die Beschäftigten 
in diesen oder in medizinischen 
Einrichtungen. 

Das Masernschutzgesetz sieht 
diese Regelungen ab dem 1. März 
2020 vor, beinhaltet aber auch 
Übergangsfristen bis zum 31. 
Juli 2021. Die Zeit bis zum Inkraft-
treten des Gesetzes werden die 
beteiligten Ämter und der Eigen-
betrieb Kindertageseinrichtungen 
intensiv nutzen, um ein einheitli-
ches Vorgehen abzustimmen und 
die Einrichtungsleitungen, die 
künftig die Impfnachweise kont-
rollieren müssen, zu informieren. 
Hinsichtlich des vollständigen Ma-
sernimpfstatus lag der Anteil im 
letzten Schuljahr 2018/2019 aller 
vollständig geimpften Dresdner 
Kinder mit vorgelegtem Impf-
ausweis der sechsten Klasse bei 
rund 94 Prozent.. Flankierend zu 
möglichen Betretungsverboten 
für Gemeinschaftseinrichtungen 
und Bußgeldern wird deshalb auch 
die Aufklärung zum Impfschutz 
erhöht, um eine höhere Durch-
impfungsrate gegen Masern zu 
erreichen. 

www.dresden.de/
gesundheit

Nur mit Masernschutz in Kita oder Schule
Landeshauptstadt Dresden bereitet Umsetzung des Masernschutzgesetzes vor
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Die Schülerin Floria Herget aus der 
10. Klasse des Dresdner Romain-Rol-
land-Gymnasiums gewann einen 
ersten Preis beim Geschichtswett-
bewerb des Bundespräsidenten. 
Zwei zweite und zwei dritte Preise 
gingen zusätzlich an Schülerinnen 
und Schüler aus Sachsen. Insgesamt 
vergab die Körber-Stiftung 50 Preise 
an die bundesbesten Arbeiten: 
fünf erste Preise (je 2 000 Euro), 
15 zweite Preise (je 1 000 Euro) 
und 30 dritte Preise (je 500 Euro). 
Die fünf Erstpreisträger zeichnete 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier am 19. November in 
Schloss Bellevue aus. 

Oberbürgermeister Dirk Hilbert 
gratuliert der Dresdner Schülerin: 
„Was für eine Auszeichnung! Die 
Dresdner Schülerin Floria Herget 
gewinnt den Geschichtswettbe-
werb des Bundespräsidenten. Auch 
ein zweiter und dritter Preis geht 
an Schülerinnen und Schüler in 
Dresden. Ich bin stolz auf die tolle 
Arbeit, die an unseren Schulen 
geleistet wird.“

www.koerber-stiftung.de

Geschichtswettbewerb 
des Bundespräsidenten

Die Landeshauptstadt Dresden hat 
ihren neuen Umweltbericht für die 
Jahre 2017/2018 veröffentlicht. Der 
Umweltbericht erscheint aller zwei 
Jahre. Er untersucht bezogen auf 
Dresden, wie sich Klima, Natur und 
Landschaft, Boden, Wasser, Luft, 
Lärm und Abfall entwickelt haben 
und sich auf gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse auswirken. 
In so genannten „ecoTRENDS“ 
lässt sich verständlich ablesen, 
in welchen Bereichen Erfolge zu 
verzeichnen sind und wo Zielver-
fehlungen weitere Maßnahmen 
zwingend erfordern. 
Beispiele dafür sind:

	■ CO2-Ausstoß zu hoch
Die CO2-Emissionen im Stadtgebiet 
Dresden stagnieren und fallen für 
die gesteckten Ziele zu hoch aus. 
Das Minderungsziel für 2010 und 
2015 wurde verfehlt. Um die an-
strebten 5,8 Tonnen CO2-Ausstoß 
pro Einwohner und Jahr bis 2030 
zu erreichen, müssen Potenziale 
zur Energieeinsparung, der Ef-
fizienzsteigerung und Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie 
Möglichkeiten zur Reduzierung des 

Verkehrsaufkommens verstärkt 
erschlossen werden.

	■ Stadtluft immer sauberer
Seit 1990 ist die Belastung durch 
Luftschadstoffe zwar stark gesun-
ken, in Bezug auf die aktuellen 
Grenzwerte bereiten dennoch 
zwei Stoffe nach wie vor Prob-
leme: Feinstaub und Stickstoff-
dioxid – vor allem aufgrund der 
bekanntgewordenen Defizite bei 
Dieselfahrzeugen. Fahrverbote 
sollen in Dresden jedoch nicht 
eingeführt werden. Möglich macht 
dies der neue Luftreinhalteplan. 
Er enthält eine Vielzahl von Maß-
nahmen, die zu einer Verbesserung 
der Luftqualität beitragen sollen, 
wie zum Beispiel die Förderung 
des öffentlichen Nahverkehrs und 
des Radverkehrs. 

	■ Noch zu laut
Noch viel zu viele Bewohner sind 
Lärm ausgesetzt. Die stärkste Lärm-
belästigung geht vom Straßenver-
kehr aus, gefolgt von Anwohnern 
und Passanten, von Baustellen 
und vom Luftverkehr. Unter den 
Dresdnerinnen und Dresdnern, 
die beabsichtigen in eine andere 

Wohnung zu ziehen, nannten 
26 Prozent in der Kommunalen 
Bürgerumfrage 2018 den Wunsch 
nach mehr Ruhe in ihrem Wohn-
umfeld als einen maßgeblichen 
Umzugsgrund. Zwar konnte durch 
die Sanierung einiger besonders 
lauter Straßen der Anteil betrof-
fener Einwohner etwas verringert 
werden. Allerdings sind weiterhin 
Lärmsanierungen in gleichem 
Umfang erforderlich, um die Lärm-
belastung in der Stadt zu senken. 
Lärmminderungspläne bilden 
hierfür eine gute Grundlage. So 
gilt zum Beispiel seit einigen Mo-
naten der Lärmaktionsplan für die 
Äußere Neustadt – weitere Lärm-
aktionspläne sind in Bearbeitung. 
Und auch hier ist es insbesondere 
der Verkehr, der einen wichtigen 
Beitrag leisten kann, Dresden noch 
lebenswerter zu machen.

Diese und weitere Beispiele 
stehen im Umweltbericht, der im 
städtischen Internet veröffent-
licht ist.

www.dresden.de/
umweltbericht

Neuer Umweltbericht für die Landeshauptstadt
CO2-Ausstoß stagniert in Dresden
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Spätestens ab November boomt 
in Deutschland das Weihnachts-
geschäft. Denn dann beginnt die 
Jagd nach den perfekten Weih-
nachtsgeschenken für die Liebs-
ten. Allerdings ist die Suche nach 
der Weihnachtsüberraschung für 
Millionen an Deutschen eine große 
Herausforderung. Schließlich ist es 
wichtig, den befürchteten „Tritt ins 
Fettnäpfchen“ zu vermeiden.

Klassiker unter den 
Weihnachtsgeschenken
Ein Blick auf Befragungen der ver-
gangenen Jahre beweist, dass Bücher, 
Bekleidung und Spielwaren bei Deut-
schen besonders hoch im Kurs stehen. 
Zudem begeistern Kosmetika, Gut-
scheine, Getränke oder Lebensmittel 
als Präsente, die Beschenkten am 
Heiligabend ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubern. Mit Veranstaltungstickets, 
CDs, DVDs, Uhren oder Schmuck sind 
die „Weihnachtswichtel“ ebenfalls auf 
der sicheren Seite. Bei dieser großen 

Auswahl gilt es, den persönlichen 
Geschmack der beschenkten Person 
zu treffen. 

Schmuck begeistert die 
Damenwelt 
Schmuck ist ein Weihnachtsklassiker, 
der Frauenherzen höher schlagen 
lässt. Besonders einfallsreich sind 
Ringe, Armbänder oder Anhänger, die 
mit einer individuellen Gravur einen 
ganz persönlichen Erinnerungswert 
haben. Technische Geschenke sind 
für einige Frauen ebenfalls eine gute 
Entscheidung. Denn ganz gewiss 
werden sich moderne Frauen von 
heute ganz besonders über angesagte 
Handymodelle freuen. Eine andere 
gute Idee sind DVDs mit Filmen, 
die „sie“ schon immer sehen wollte. 
Die Weihnachtszeit ist die Zeit des 
Schlemmens. Deshalb werden Frau-

en gewiss auch von einer Schachtel 
edelster Pralinen begeistert sein. 
Allerdings ist es bei der Wahl der 
Pralinen wichtig, geschmackliche 
Vorlieben zu kennen. 

Geschenkideen für 
Männer 
Technik und Lifestyle? Diese Annehm-
lichkeiten gehören für viele Männer 
einfach zu ihrem Alltag dazu. Deshalb 
erfreuen sich Technik-Geschenke bei 
der Herrenwelt besonders großer 
Beliebtheit. Kabellose Kopfhörer 
liegen aktuell voll im Trend. Doch 
auch mit hochwertigen Uhren trifft 
das Christkind direkt ins Schwarze. 
Geschenkideen für Kochenthusiasten 
sind außerdem Präsente, die Männer 
und Frauen gleichermaßen in den 
Bann ziehen. Vom Leseständer für 
Kochbücher über Steakbestecke 

bis hin zu praktischen Küchenma-
schinen – hierbei sind der Auswahl 
nur wenige Grenzen gesetzt. Wer 
Weltenbummler zur Weihnachtszeit 
überraschen möchte, landet mit uni-
versalen Reiseadaptern oder einem 
aufblasbaren Nackenkissen gewiss 
einen Volltreffer. 

Diese Geschenke  
lassen Kinderaugen 
strahlen 
Der Auswahl an Geschenkemöglich-
keiten für Kinder sind auch in diesem 
Jahr nur wenige Grenzen gesetzt. 
Von Kindersesseln mit individueller 
Namensverzierung über lustige 
Badewannenspielzeuge bis hin zu 
Malblöcken ist für alle Jungen und 
Mädchen gewiss etwas Passendes 
dabei. Ganz gewiss sind eigens gestal-
tete Wunschzettel des Nachwuchses 
auch eine hilfreiche Inspiration, um 
den Gabentisch mit passenden Prä-
senten zu füllen. 

Text: Sandra Reimann

Alle Jahre wieder
Die schönsten Geschenkideen für Weihnachten 

Alle Museen und 
Sonderausstellungen  

mit der 
JAHRESKARTE  
für nur 50 EUR

www.skd.museum

Schenken ist 
(k)eine Kunst 

Bee Gees Musical kommt nach Dresden!
Freitag, 15.05.2020, 20:00 Uhr, Messe Dresden

ANZEIGE

MASSACHUSETTS - BEE GEES MUSICAL lässt sein Publikum in einer mitreißen-
den musikalisch - biografi schen Show mit vielen der Original-Musikern der Bee Gees 
Live-Konzerte an den wichtigsten Stationen dieser Ausnahme-Band teilhaben.
Von den Anfängen der ersten Single-Veröffentlichung vor 50 Jahren über „To Love Somebo-
dy“ und „Massachusetts“ , die heiße Saturday Night Fever-Zeit bis zu ihrem letzten großen Hit 
„You Win Again“ Ende der 80er Jahre. 
„Die erfolgreichste Familienband aller Zeiten“ stellt das Guinness-Buch der Rekorde fest! Das 
Musical „Massachusetts“ ist musikalisch authentisch und auch optisch sowie emotional ganz 
nah dran am Original – denn die Sänger sind auch drei Brüder. Alle großen Hits werden zu 
hören sein, die frühen Songs ebenso wie die späten.  
Den musikalischen Part übernehmen THE ITALIAN BEE GEES, bekannt aus der großen TV-
Dokumentation „50 Jahre Bee Gees“. Die ambitionierten italienischen Egiziano-Brüder ste-
hen in engem Kontakt mit der Familie Gibb und sind seit Jahren auf den Spuren ihrer großen 
Vorbilder unterwegs. Weltweit haben sie sich bereits eine eingeschworene Fangemeinde er-
sungen und erspielt und besitzen die alleinige Legitimation der Gibb-Brüder, den Namen und 
das musikalische Erbe zu repräsentieren. So konnten die drei auch den Originalproduzenten 
und Keyboarder der Bee Gees von 1975 bis 1982, Mr. Blue Weaver, für das Musical begeistern 
und ihn mit all seinem Wissen über die Original-Arrangements und Hintergrund-Stories für 
die musikalischen Arrangements von MASSACHUSETTS dem Bee Gees Musical verpfl ichten. 

Dazu gesellt sich auch der Schlagzeuger der Schaffensperiode der Bee Gees 1973-1979, 
Mr. Dennis Bryon, sowie Gründungsmitglied Vince Melouney, Gitarrist und festes Mit-
glied der Bee Gees von 1967 bis 1969. Beide sind auch live bei der Tour mit von der Partie.

Tickets bei der SZ-Tickethotline unter  (03 51) 48 64 20 02, und an allen 
bekannten VVK-Stellen sowie online unter www.bestgermantickets.de
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Das Stollenmesser

Tradition und 
feinste Handwerkskunst

Das Dresdner Stollenmesser – kostbares Zeugnis sächsischer Tradition

Der Ursprung des „Original Dresdner Stollenmessers“ reicht bis an den Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Anno 
1730 gab August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, im Rahmen des „Zeithainer Lustlagers“ 
ein legendäres Fest.
Als Höhepunkt präsentierte der Bäckermeister Zacharias  den Riesenstollen, dieser war rund 1,8 Tonnen schwer. 
Mit dem eigens für diesen Zweck entworfenen und angefertigten „Großen Stollenmesser“, mit einer Länge von 
ca. 1,6 m, ließ der Monarch den Stollen anschneiden und austeilen. 

In handlicher Größe 
Das Große Dresdner Stollenmesser von 1730 gibt es als detailgetreue, historische Nachbildung in handlicher 
Größe von ca. 35 cm. Es ist prunkvoll verziert und trägt das eingravierte Wappen von August dem Starken. 

Folgende Ausführungen sind erhältlich über Hommage Dresden GmbH 
und auf www.hommage-dresden-shop.de: 
• 925er Sterlingsilber 
• 90 g versilbert 
• mit hochwertigem Kunststo� gri� 

HOMMAGE DRESDEN 
Gesellschaft zur Förderung traditioneller 
Handwerkskunst in Sachsen mbH 

Bertolt-Brecht-Allee 22 
01309 Dresden 
Telefon: +49 351 31992210
www.hommage-dresden-shop.de

HODRE_AZ_204x282_190723_1ANR.indd   1 23.07.19   08:37



11
47|2019
Freitag, 22. November

Dresdner Amtsblatt www.dresden.de/amtsblatt

	■ Ausschuss für Allgemeine Ver-
waltung, Ordnung und Sicherheit
Der Ausschuss für Allgemeine Ver-
waltung, Ordnung und Sicherheit 
(Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) tagt 
am Montag, 25. November, 16.30 Uhr, 
im Neuen Rathaus, Beratungsraum 3, 
3. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19.
Tagesordnung in öffentlicher Sitzung:
1 Bekanntgabe nicht öffentlicher 
Beschlüsse (V3164/19 und V3289/19)
2 Informationen/Sonstiges

	■ Ausschusses für Kultur und 
Tourismus
Der Ausschuss für Kultur und 
Tourismus (Eigenbetrieb Hein-
rich-Schütz-Konservatorium) tagt 
am Dienstag, 26. November, 17 Uhr, 
im Emanuel-Goldberg-Saal, 5. Etage, 
Technische Sammlungen Dresden, 
Junghansstraße 1–3.
Tagesordnung in öffentlicher Sitzung:
Kommunale Kulturförderung – in-
stitutionelle Förderung 2020

	■ Ausschuss für Petitionen und 
Bürgerbeteiligung
Der Ausschuss für Petitionen und 
Bürgerbeteiligung tagt am Mittwoch, 
27. November, 16 Uhr, im Neuen 
Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1.  
Es kann noch nicht eingeschätzt 
werden, wann genau die einzelnen 
Punkte öffentlich behandelt werden.
Tagesordnung in öffentlicher Sitzung:
1.1 Petition Königsufer und Neu-
städter Markt
1.2 Petition Neustädter Markt
2.1 Straßenmusik auf der Prager 
Straße
3.1 Verkehrssituation Nöthnitzer 
Straße verbessern – Radweg statt 
Parken

4 Sichere Fahrradwege in Dresden 
durch Beschlüsse zum Radwege-
konzept
5 Petition für eine grüne Innenstadt 
– Umsetzung des Promenadenringes 
Süd und Ost ohne Abstriche
6 Aufhebung des Beschlusses zum 
„Verzicht auf Nachtabschaltung der 
Straßenbeleuchtung in Dresden“
7 Petition für eine sichere Überque-
rung der Strehlener Straße im Bereich 
Semperstra-ße/Strehlener Platz
8 Petition „Unterschriftensammlung 
Brief zum Radverkehr entlang der 
Königsbrücker Stra-ße“
9 Straßenbenennung Vorschlag 
„Wolfgang-Hänsch-Straße“
10 Kürzung der Zuschüsse für das 
Deutsch-Russische Kulturinstitut
11 Wiedererrichtung des einge-
lagerten PINGUIN-Cafés auf dem 
Alaunpark in der Dresdner Äußeren 
Neustadt

	■ Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften
Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Bau, Verkehr und Lie-
genschaften tagt am Mittwoch,  
27. November, 16 Uhr, im Neuen 
Rathaus, Festsaal, Rathausplatz 1.
Tagesordnung in öffentlicher Sitzung:

	■ Zuwendung zur Betreibung des 
Zschonergrundbades 2019 und 2020

	■ Erwerb von Flächen in der Ge-
markung Rossendorf, Bereich B-Plan 
Nr. 233 Dresden-Rossendorf Nr. 1, 
zur Umsetzung des Gewerbegebietes 
Rossendorfer Ring

	■ Bebauungsplan Nr. 40, Dres-
den-Räcknitz Nr. 1, Südpark, hier: 
1. Billigung des Entwurfs zum Be-

bauungsplan, 2. Billigung der Begrün-
dung zum Bebauungsplan-Entwurf, 3. 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs 
zum Bebauungsplan

	■ Bebauungsplan Nr. 3052, Dres-
den-Altstadt II Nr. 33, Nicolaistraße, 
hier: 1. Aufstellungsbeschluss Bebau-
ungsplan, 2. Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans, 3. Entfallen des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahrens

	■ Bebauungsplan Nr. 74.2, Dres-
den-Nickern I, Dohnaer Straße 
Südseite (Gewerbepark) – (Ände-
rungssatzung), hier: 1. Billigung des 
Entwurfs zum Bebauungsplan, 2. 
Billigung der Begründung zum Be-
bauungsplan-Entwurf, 3. Öffentliche 
Auslegung und Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange zum Entwurf des 
Bebauungsplans

	■ Bebauungsplan Nr. 399, Dres-
den-Strehlen Nr. 4, Wissenschafts-
standort Dresden-Ost, Teilbereich 2, 
hier: 1. Billigung der Abwägung, 2. 
Änderungsbeschluss Bebauungsplan, 
3. Grenze des Bebauungsplanes, 4. 
Billigung des Entwurfs zum Bebau-
ungsplan, 5. Billigung der Begrün-
dung zum Bebauungsplan-Entwurf, 
6. Öffentliche Auslegung des Entwurfs 
zum Bebauungsplan

	■ Informationen und Sonstiges
	■ Jugendhilfeausschuss

Der Jugendhilfeausschuss tagt am 
Donnerstag, 28. November 2019, 18 
Uhr, im Neuen Rathaus, Festsaal, 
Rathausplatz 1.
Tagesordnung in öffentlicher Sitzung:
1 Kontrolle der Niederschrift vom 10. 
Oktober 2019
2 Informationen/Fragestunde

3 Planungsrahmen der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Dresden – Spezifischer 
Teil (Teil IV), hier: Planungsberichte 
der Stadträume 6 und 16
4 Vergabe Zuschüsse für bewegliche 
Sachen des Anlagevermögens und 
für bauliche Maßnahmen im Jahr 
2019 an Träger der freien Jugend-
hilfe von Kindertageseinrichtungen 
(l. Förderrunde)
5 Vergabe Zuschüsse für bewegliche 
Sachen des Anlagevermögens und 
für bauliche Maßnahmen im Jahr 
2019 an Träger der freien Jugend-
hilfe von Kindertageseinrichtungen 
(II. Förderrunde)
6 Förderung von Trägern der freien 
Jugendhilfe 2020 und Nachanträge 
2019
7 Rahmenrichtlinie der Landeshaupt-
stadt Dresden (RRL LHD) als Grundlage 
für die Erarbeitung von Fachförder-
richtlinien und damit verbundenen 
Zuwendungen an Dritte
8 Aufnahme der Kindertagesein-
richtung Hort der Kulturwerkschule 
Dresden, Luboldtstraße 15 in 01324 
Dresden rückwirkend zum 1. August 
2019 in den Bedarfsplan Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespflege 
2019/2020 und Betreibung durch den 
Träger Kulturwerkschule gGmbH
9 Herausnahme der Kindertages-
einrichtung Eberswalder Straße 4 
in 01097 Dresden aus dem Bedarfs-
plan Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege 2019/2020 rück-
wirkend zum 1. September 2019
10 Evaluation der Tätigkeit von Trä-
gern der freien Kinder- und Jugend-
hilfe in Dresden
11 Berichte aus den Unterausschüssen

Ausschüsse des Stadtrates tagen

Der Ausschuss für Wirtschaftsför-
derung hat am 13. November 2019 
folgende Beschlüsse gefasst:

	■ Beschlussvorlagen zu Vergaben 
freiberuflicher Leistungen
Vergabenummer: 2019-GB112-
00019, Kulturzentrum „scheune“ 
Dresden, Alaunstraße 36–40, 01099 
Dresden, Umbau und Erweiterung, 
Planungsleistung gemäß Leistungs-
bild Objektplanung Gebäude nach 
§ 34 HOAI, Lph 3–9 Pilotprojekt 
Building Information Modeling 
Arbeitsmethode (stufenweise Be-
auftragung), V0030/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung er-
hält das Büro MILLER ARCHITEKTUR, 
Steglichstraße 25, 01324 Dresden, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-GB112-
00011, Berufliches Schulzentrum 
für Elektrotechnik Dresden, 
Strehlener Platz 2, 01219 Dresden, 
Gesamtsanierung und Erweiterung 

mit Neubau Zweifeld-Sporthalle 
einschl. Herstellung von Frei-
flächen, Planungsleistungen der 
TGA-Planung HLS, für Anlagen-
gruppen 1, 2, 3, 8, Leistungsphasen 
2–3, 5–9 gemäß HOAI 2013 § 55 
ff. i. V. m. Anlage 15 HOAI 2013 + 
Besondere Leistungen, stufenweise 
Vergabe, V0058/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung erhält 
das Büro FWU Ingenieurbüro GmbH, 
Tornaer Straße 54, 01239 Dresden, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-GB112-
00012, Berufliches Schulzentrum 
für Elektrotechnik Dresden, 
Strehlener Platz 2, 01219 Dresden, 
Gesamtsanierung und Erweite-
rung Schulgebäude mit Neubau 
Zweifeld-Sporthalle einschließ-
lich Herstellung von Freiflächen, 
Planungsleistungen der Objektpla-
nung Freianlagen Lph 2–9 gemäß 
§ 39 i. V. m. Anlage 11 HOAI 2013, 

stufenweise Vergabe, V0059/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung 
erhält das Büro Rehwaldt Land-
schaftsarchitekten, Bautzner Straße 
133, 01099 Dresden, entsprechend 
Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-GB112-
00018, Fachplanungsleistungen 
Tragwerksplanung für den Neubau 
des Schulstandortes der 37. Grund-
schule, Dahlienweg 19, 01159 
Dresden, Fachplanungsleistungen 
Tragwerksplanung gemäß HOAI  
§ 51 ff. i. V. m. Anlage 14 für die 
Leistungsphasen 2–6 + 8 (stufen-
weise Beauftragung), V0062/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma Mathes Beraten-
de Ingenieure GmbH, Emil-Rose-
now-Straße 3, 09112 Chemnitz, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-GB112-
00016, Objektplanungsleistungen 
für Freianlagen für den Neu-

bau des Schulstandortes der 37. 
Grundschule, Dahlienweg 19, 
01159 Dresden, Objektplanungs-
leistungen für Freianlagen gemäß 
HOAI § 39 ff. i. V. Anlage 11 für die 
Leistungsphasen 2–9 (stufenweise 
Beauftragung), V0063/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält das Büro r+b landschafts 
architektur GbR, Königstraße 12, 
01097 Dresden, entsprechend Ver-
gabevorschlag.
Vergabenummer: A07/16, Gesamt-
projekt „Stadtbahn 2020, Teilab-
schnitt 1.3, Nürnberger Straße–
Zellescher Weg bis Wasaplatz“, 
Planungsleistungen der Leistungs-
phasen 3–7 für das Gesamtprojekt 
„Stadtbahn 2020 Teilabschnitt 1.3 
Nürnberger Straße–Zellescher 
Weg bis Wasaplatz“. stufenweise 
Vergabe, V0077/19 

Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaftsförderung
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Den Zuschlag für o. g. Leistung erhält 
das Büro Ingenieurgemeinschaft, 
mgp GbR/EIBS GmbH/IBK GmbH, 
Hübnerstraße 27, 01187 Dresden, 
entsprechend Vergabevorschlag.

	■ Beschlussvorlagen zu Vergaben 
für Einkäufe und Dienstleistungen
Vergabenummer: 2019-2735-00014, 
Unterhalts-, Grund- und Glasrei-
nigung, Festspielhaus Hellerau in 
Dresden, V0061/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma TOP Gebäude-
reinigung Sachsen GmbH, An der 
Triebe 66, 01468 Moritzburg/Ortsteil 
Boxdorf, entsprechend Vergabevor-
schlag.
Vergabenummer: 2019-5540-00014, 
Unterhaltsreinigung und Grund-
reinigung für die Kindertages-
einrichtungen im Stadtbezirk 
Neustadt, V0093/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma Form Dienstleis-
tungen GmbH, Nachtalbenweg 61, 
13088 Berlin, entsprechend Ver-
gabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-5540-00015, 
Unterhaltsreinigung und Grund-
reinigung für die Kindertages-
einrichtungen im Stadtbezirk 
Pieschen, V0101/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung er-
hält die Firma HT Service GmbH, 
Delitzscher Straße 50, 06112 Halle, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-56-00013, 
Rahmenvertrag zur Lieferung, 
Installation, Inbetriebnahme 
und Schulung von Welch Allyn 
Systemen zur Überwachung von 
Patientenparametern wie SPO2 
und NibP mit Informationsweiter-
leitung auf mobile Endgeräte für 
das Städtische Klinikum Dresden, 
V0095/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma medika Medizin-
technik GmbH, Südring 84, 95032 
Hof, entsprechende Vergabevor-
schlag.
Vergabenummer: 2019-6721-00004, 
Transport und Entsorgung von 

unbehandelten Abfällen aus dem 
Gebiet der Landeshauptstadt 
Dresden (Prognosemenge 80.000 
t/a), V0098/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung er-
halten die Firmen

	■ ALBA Supply Chain Management 
GmbH, Franz-Josef-Schweitzer-Platz 
1, 16727 Velten, 

	■ NERU GmbH & Co. KG, Rade-
burger Straße 65, 01689 Niede-
rau-Gröbern, 

	■ EEW Energy from Waste GmbH, 
Schöninger Straße 2–3, 38350 
Helmstedt
entsprechend Vergabevorschlag.

	■ Beschlussvorlagen zu Bauver-
gaben
Vergabenummer: 2019-6615-00040, 
Rahmenvereinbarung Straßen-
abläufe 2020–2021, Umbau Stra-
ßenabläufe, Rohrleitungen und 
Durchlässe 2020 bis 2021, Los 1 
– West, Los 2 – Nord, Los 3 – Süd/
Ost, Los 4 – Mitte, V0090/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhalten die Firmen

	■ Drebau Hoch- und Tief bau 
GmbH, Zum Gewerbepark 2, 01737 
Kleinopitz, für Los 1

	■ SAZ GmbH, Dohnaer Straße 168, 
01239 Dresden, für Los 3

	■ Heinrich Lauber GmbH & Co. KG 
Bauunternehmung, Industriestraße 
27, 01640 Coswig, für Los 4
entsprechend Vergabeantrag.
Vergabenummer: 2019-56-00020, 
Erweiterungsbau Haus C, Integra-
tion Neurochirurgie, Städtisches 
Klinikum, Friedrichstadt, Fried-
richstraße 41, 01067 Dresden, 
Los – Rohbauarbeiten, V0091/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma HFS Hoch- und 
Tiefbau GmbH, Spreedorfer Straße 
169, 02730 Ebersbach-Neugersdorf, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-65-00227, 
Ersatzneubau Einfeld-Sporthalle, 
Schule für Lernförderung, Am 
Leutewitzer Park, Gottfried-Kel-
ler-Straße 40, 01157 Dresden, Los 
22 – Fenster/Verglasung, V0029/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung er-
hält die Firma Thorandt Metallbau 

GmbH & Co. KG, Am Hahnweg 12, 
01328 Dresden, entsprechend Ver-
gabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-65-00240, 
Sanierung und Erweiterung 
Berufliches Schulzentrum für 
Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“, 
Melanch thonstraße 9, 01099 Dres-
den, Los 09 – Estrich, V0079/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma UNGER Bau-Syste-
me, Donauwörther Straße 2, 09114 
Chemnitz, entsprechend Vergabe-
vorschlag.
Vergabenummer: 2019-65-00211, 
Sanierung und Erweiterung des 
Beruflichen Schulzentrums für 
Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“, 
Melanchthonstraße 9, 01099 Dres-
den, Los 10 – Schlosserarbeiten, 
V0081/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung er-
hält die Firma Thorandt Metallbau 
GmbH & Co. KG, Am Hahnweg 12, 
01328 Dresden, entsprechend Ver-
gabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-65-00208, 
Sanierung und Erweiterung des 
BSZ für Wirtschaft „Prof. Dr. 
Zeigner“, Melanchthonstraße 9, 
01099 Dresden, Los 20 – Prallwand, 
V0082/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung erhält 
die Firma Reder GmbH, Woldegker 
Straße 27, 17033 Neubrandenburg, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-65-00260, 
Berufliches Schulzentrum Bau 
und Technik Dresden, Güntzstraße 
3, 01069 Dresden, Ersatzneubau 
Zweifeld-Sporthalle, Los 02 – Erd-
arbeiten, V0084/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung erhält 
die Firma LLB GmbH, Lockwitzgrund 
29 b, 01257 Dresden, entsprechend 
Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-65-00183, 
Gymnasium Klotzsche Ersatzneu-
bau und Herstellung von Freiflä-
chen, Karl-Marx-Straße 44, 01109 
Dresden, Los 30 – Erdarbeiten, 
V0085/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung 
erhält die Firma Rubin GmbH, Pat-
schenweg 10, 01979 Lauchhammer, 

entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-65-00245, 
120. Grundschule, Trattendorfer 
Straße 1, 01239 Dresden, Ersatz-
neubau erweiterte Einfeld-Sport-
halle inkl. Freianlagen, Los 11 
– Rohbauarbeiten, V0092/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma HFS Hoch- und 
Tiefbau GmbH, Spreedorfer Straße 
169, 02730 Ebersbach-Neugersdorf, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-6732-00026, 
1. Bauabschnitt, Sanierung Sport-
freiflächen, 01127 Dresden, Pesta-
lozziplatz 22, Los – Garten- und 
Landschaftsbau, V0089/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma Natur + Stein Land-
schaftsbau GmbH, Altburgstädtel 
2, 01157 Dresden, entsprechend 
Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-6732-00025, 
Park an der Gehestraße, Los 3 – 
Freianlagen Teilflächen 2 bis 4, 
Dresden-Pieschen, V0080/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma Hoch- und Tiefbau 
Dresden GmbH & Co. KG, Sachsen-
werkstraße 31, 01257 Dresden, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-GB111-
00109, Industrieansiedlung Nord-
raum – Neubau Trinkwasserlei-
tung, Wilschdorfer Landstraße 
zwischen Rähnitzer Allee und 
Lausaer Weg, Ingenieurbauwerk 
Trinkwasser – Tief-/Rohrbau 
DN500, Straßenbau, V0102/19
Den Zuschlag für o. g. Leistung er-
hält die Firma Bietergemeinschaft 
Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau 
GmbH & Co. KG, Umwelttechnik 
& Wasserbau GmbH, Anton-Zick-
mantel-Straße 50, 04249 Leipzig, 
entsprechend Vergabevorschlag.
Vergabenummer: 2019-65-00196, 
Striezelmarkt Dresden, Über-
bauung Brunnen 1 und 5 – Los 
Überbauung Brunnen 1 und 5, 
V0083/19
Den Zuschlag für die o. g. Leistung 
erhält die Firma VAVONA GmbH, 
Südstraße 8, 01471 Radeburg, ent-
sprechend Vergabevorschlag.

Der Ausschuss für Finanzen hat 
am 11. November 2019 folgende 
Beschlüsse gefasst:
Budgetneutrale Veränderung im 
Haushalt 2019 des Umweltamtes
V3224/19
Der Ausschuss für Finanzen 
beschließt die budgetneutrale 
Aufstockung der Einzahlungen 
und Auszahlungen für die Hoch-
wasserschutzmaßnahme Offen-
legung des Wiesengraben-Ost in 

Höhe von jeweils 1 351 300 Euro. 
Mehraufwendungen für die zu 
gewährleistende Pflichtleistung 
nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz (UVG) im Haushaltsjahr 
2019
V3322/19
Der Ausschuss für Finanzen be-
schließt die Bereitstellung von 
Mehraufwendungen im Bereich 
UVG in Höhe von 489 000 Euro, 
gedeckt durch Minderaufwen-

dungen bei der Sozialumlage an 
den Kommunalen Sozialverband 
Sachsen (KSV) im Haushaltsjahr 
2019.
Übertragung von überplan-
mäßigen Aufwendungen aus 
dem Ergebnishaushalt 2019 der 
Stadtbezirksbeiräte Leuben und 
Prohlis an das Straßen- und 
Tiefbauamt
V0071/19
1. Das Straßen- und Tiefbauamt 

wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 
2019 überplanmäßige Ausgaben 
in Höhe von bis zu 382 000 Euro 
im Bereich von Gehbahninstand-
setzungen zu tätigen.
2. Die Deckung erfolgt haushalts-
neutral in Höhe von 166 000 Euro 
aus den Haushaltsmitteln des 
Stadtbezirksbeirates Leuben und 
in Höhe von 216 000 Euro aus den 
Haushaltsmitteln des Stadtbezirks-
beirates Prohlis.

Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen
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Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt Dresden

Im Gesundheitsamt, Abteilung Hygienischer Dienst, ist die Stelle

Facharzt Hygienischer Dienst 
(m/w/d) 
Entgeltgruppe: 15  
zuzüglich Arbeitsmarktzulage 
Chiffre: 53191101

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Arbeitszeit: Vollzeit, 40 Wochenarbeitsstunden; eine Teilzeittätigkeit 
ist möglich
Die Arbeitsmarktzulage beträgt aktuell 300 Euro/Monat im ersten Be-
schäftigungsjahr und 500 Euro/Monat ab dem zweiten Beschäftigungsjahr

Was wir bieten
	■ tarifliches Entgelt plus Jahressonderzahlung
	■ 30 Tage Erholungsurlaub bei einer Fünf-Tage-Woche im Kalenderjahr 
	■ Möglichkeit des Bildungsurlaubs, Sonderurlaubs
	■ Betriebliche Altersvorsorge (Zusatzversorgung des öffentlichen 

Dienstes)
	■ Familienfreundlichkeit (zum Beispiel durch flexible Arbeitszeit)
	■ umfangreiche Qualifizierungsangebote
	■ gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen im Rahmen 

unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements
	■ Vergünstigungen im Personennahverkehr (Job-Ticket)

Diese Aufgaben erwarten Sie
	■ Tuberkulosefürsorge
	■ Diagnostik und Abklärung pathologischer Befunde

	■ Anordnung weitergehenden Maßnahmen
	■ fachärztliche Beratung Betroffener, Angehöriger und Dritter
	■ Durchführung von Begutachtungen
	■ Mitwirkung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Amtes
	■ Überwachung und Berichterstattung
	■ Krankenhaushygiene/Hygiene in Einrichtungen/Gemeinschafts-

einrichtungen
	■ Durchführung von ärztlichen Belehrungen auf Grundlage des 

Infektionsschutzgesetzes
	■ Festlegen von Maßnahmen bei Auftreten von Erkrankungen
	■ fachärztliche Begleitung von Sofortmaßnahmen des akuten Infek-

tionsschutzes
	■ Beratung von Einrichtungen
	■ Belehrungen nach §§ 42, 43 IfSG

Das bringen Sie mit
	■ Approbation als Ärztin/Arzt und abgeschlossene Ausbildung zum/

zur Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin

Sie sollten darüber hinaus
	■ über Kenntnisse auf dem Gebiet der Pneumologie/Subspezialisierung 

Pneumologie verfügen.
	■ im Besitz eines Führerscheins der Klasse B sein (wünschenswert).
	■ über gute Kenntnisse im Bereich des IfSG sowie der Kommunal-

hygiene verfügen. 
	■ bereit sein, am Rufbereitschaftsdienst des Gesundheitsamtes teil-

zunehmen.
	■ entscheidungsfähig sein und Führungskompetenz besitzen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Erfüllen Sie die Anforderungen? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Bewerbungsfrist: 18. Februar 2020
Bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen über unser On-
line-Bewerberportal. Aus Sicherheitsgründen können nur Anhänge im 
PDF-Format angenommen werden.

 bewerberportal.dresden.de

In der Landeshauptstadt Dresden 
sind die folgenden Stellen zu beset-
zen. Jede einzelne der dort beschrie-
benen Aufgaben trägt ihren Teil zur 
Gestaltung einer funktionierenden 
und lebenswerten Stadt und Stadtge-
sellschaft bei. Wir, die Landeshaupt-
stadt Dresden, laden Sie ein, daran 
mitzuwirken. Dresden ist eine von 
hoher Lebensqualität, sozialer und 
kultureller Vielfalt geprägte Landes-
hauptstadt mit mehr als 550 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern. 
Wir bieten Ihnen familienfreund-
liche flexible Arbeitszeiten und viel-
fältige Fortbildungsmöglichkeiten, 
eine betriebliche Altersversorgung 
sowie ein ermäßigtes Ticket für den 
Personennahverkehr („Jobticket“). 
Die Gleichbehandlung aller sich 
bewerbenden Personen ist uns nicht 
nur gesetzlicher Auftrag, sondern 
eine Selbstverständlichkeit.
Ist Ihr Interesse geweckt? Erfüllen 
Sie die Anforderungen? Dann freuen 
wir uns über Ihre Bewerbungen. 
Wie uns die Bewerbung erreicht, 
erfahren Sie unter der jeweiligen 
Stellenausschreibung.

	■ Im Schulverwaltungsamt, 
Abteilung Schulbau/Schulent-
wicklung, ist die Stelle

Sachbearbeiter Schulbauten 
(m/w/d)

Entgeltgruppe 9 a
Chiffre-Nr. 40191102

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen

	■ eine Qualifikation als staatlich 
geprüfter Techniker (Bau),

	■ gute Kenntnisse im Baurecht
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 27. November 
2019

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Schulverwaltungsamt, 
Abteilung Schulbau/Schulent-
wicklung, ist die Stelle

Sachbearbeiter Gefährdungs-
management (m/w/d) 

Entgeltgruppe 9 b
Chiffre-Nr. 40191103

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen

	■ eine Qualifikation als staatlich 
geprüfter Techniker (Bau) und

	■ gute Kenntnisse im Baurecht 
sowie der Rechtsvorschriften im 
Arbeits-, Gesundheits- und Brand-
schutz
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 27. November 
2019

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Gesundheitsamt, Abtei-
lung Gesundheitsförderung/
Prävention, ist die Stelle

Sachbearbeiter Ernährungs-
information und -aufklärung 

(m/w/d)
Entgeltgruppe 9 a

Chiffre-Nr. 53191103

voraussichtlich ab dem 23. Februar 
2020 befristet im Rahmen einer 
Mutterschutz- und Elternzeitver-
tretung zu besetzen.

Voraussetzung
erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung zum Diätassistenten
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 28. November 
2019 

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Sozialamt, Abteilung 
Wohngeld/Bildung und Teilhabe, 
sind vier Stellen

Sachbearbeiter Wohngeld 
(m/w/d)

Entgeltgruppe 9 a
Chiffre-Nr. 50191102

ab sofort bzw. ab 1. Januar 2020 un-
befristet sowie befristet zu besetzen.
Voraussetzung
abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer
von mindestens drei Jahren oder 
gleichwertig (vorzugsweise Ver-
waltungsfachangestellter, Rechtsan-
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waltsfachangestellter, FA/Kaufleute 
Bürokommunikation/Büromanage-
ment), A-I-Lehrgang
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt Vollzeit und Teilzeit.
Bewerbungsfrist: 3. Dezember 
2019 

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Gesundheitsamt, Ab-
teilung Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Jugend- und Drogenbe-
ratungsstelle, ist die Stelle

Sozialarbeiter (m/w/d)
Entgeltgruppe S 12

Chiffre-Nr. 53191102

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzung
abgeschlossene Hochschulbildung, 
zum Beispiel Diplom (FH), Bachelor 
(FH, Uni oder BA) in der Fachrich-
tung Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
und staatliche Anerkennung oder 
vergleichbar
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 3. Dezember 
2019 

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Stadtplanungsamt, Ab-
teilung Verkehrsentwicklungs-
planung, ist die Stelle

Sachbearbeiter Verkehrsent-
wicklungsplanung (m/w/d)

Entgeltgruppe 12
Chiffre-Nr. 61191101

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzung
abgeschlossene Hochschulbildung, 
zum Beispiel Diplom (FH, BA), Ba-
chelor (FH, BA oder Uni), welche 
zum Führen der Berufsbezeichnung 
Ingenieur berechtigt, vorzugsweise 
der Fachrichtung Bauingenieur-
wesen, Verkehrsingenieurwesen 

oder vergleichbare Fachrichtung
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 4. Dezember 
2019 

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Stadtplanungsamt, Ab-
teilung Verwaltung und Recht, 
ist die Stelle

Sachbearbeiter Digitalisierung/
Projekt E-Akte (m/w/d)

Entgeltgruppe 11
Chiffre-Nr. 61191102

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzung
abgeschlossene Hochschulbildung, 
zum Beispiel Diplom (FH, BA), Ba-
chelor (FH, BA oder Uni), Fachwirt 
(VWA, BA), A-II-Lehrgang, vorzugs-
weise der Fachrichtungen Betriebs-
wirtschaft, Allgemeine Verwaltung 
oder vergleichbare Fachrichtung
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 4. Dezember 
2019 

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Eigenbetrieb Kinderta-
geseinrichtungen, Kitas Hein-
rich-Mann-Straße 34 und Jesse-
ner Straße 42, sind zwei Stellen

Sozialpädagoge im Rahmen des 
ESF-Förderprogrammes (m/w/d)
Entgeltgruppe S 11 b TVöD SuE

Chiffre-Nr. EB 55/657

ab 1. März 2020 befristet bis zum 
31. Oktober 2021 zu besetzen.
Voraussetzung
Abschluss als Staatlich anerkann-
ter Sozialpädagoge bzw. anderer 
erforderlicher Abschluss nach 
SächsQualiVO
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 30 Stunden.
Bewerbungsfrist: 4. Dezember 
2019

Bewerbungen sind schriftlich oder 
per E-Mail mit Angabe der Chiff-
re-Nr. zu richten an: 
Landeshauptstadt Dresden
Eigenbetrieb Kindertageseinrich-
tungen Dresden
Postfach 12 00 20
01001 Dresden.
E-Mail: kindertageseinrichtungen@ 
dresden.de

	■ Im Eigenbetrieb Sportstätten 
ist die Stelle

Maurer/Ausbaufacharbeiter/
Hochbaufacharbeiter (m/w/d)

Entgeltgruppe 5
Chiffre-Nr. EB52190707

ab 1. Januar 2020 unbefristet zu 
besetzen.
Voraussetzung
abgeschlossene Berufsausbildung 
mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren, Fachrich-
tung Maurer/Ausbaufacharbeiter/
Hochbaufacharbeiter
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 4. Dezember 
2019

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Regiebetrieb Zentrale 
Technische Dienstleistungen, 
Abteilung Zentrale Gebäude-
dienste, ist die Stelle

Sachbearbeiter vorbeugender 
Brandschutz (m/w/d)

Entgeltgruppe 9 a
Chiffre-Nr. 27191102

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzung
abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer 
von mindestens drei Jahren, vor-
zugsweise im Bereich des Brand-
schutzes oder vergleichbar
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 5. Dezember 
2019 

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Gesundheitsamt, Abtei-
lung Gesundheitsförderung/
Prävention, ist die Stelle

Fachreferent Public Health/ 
Präventionsgesetz (m/w/d)

Entgeltgruppe 13
Chiffre-Nr. 53191105

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzung
abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung, zum Beispiel 
Diplom (Uni), Magister (Uni), Master 

(FH und Uni) in der Fachrichtung 
Soziologie, Psychologie, Public 
Health oder Sozialwissenschaften
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 5. Dezember 
2019 

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Eigenbetrieb Kinderta-
geseinrichtungen, Kita Theo-
dor-Fontane-Straße 11, ist die 
Stelle

Sprachfachkraft Bundespro-
gramm „Sprach-Kitas: Weil 

Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist.“ (m/w/d)

Entgeltgruppe S 8 b TVöD SuE
Chiffre-Nr. EB 55/656

ab sofort  befristet  bis  zum  
31. Dezember 2020 zu besetzen. 
Darüber hinaus wird ein unbe-
fristeter Anschlussarbeitsvertrag 
als pädagogische Fachkraft zur 
Förderung von Kindern mit Sprach-
auffälligkeiten in der Entgeltgruppe 
7 TVöD angeboten.
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 20 Stunden.
Bewerbungsfrist: 11. Dezember 
2019
Bewerbungen sind schriftlich oder 
per E-Mail mit Angabe der Chiff-
re-Nr. zu richten an: 
Landeshauptstadt Dresden
Eigenbetrieb Kindertageseinrich-
tungen Dresden
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
E-Mail: kindertageseinrichtungen@ 
dresden.de

	■ Im Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachungsamt, Abteilung 
Tierschutz/Tierseuchenbekämp-
fung – Tierheim, ist die Stelle

Leiter des Tierheims (m/w/d)
Entgeltgruppe 9 b

Chiffre-Nr. 36191101

ab 1. Februar 2020 unbefristet zu 
besetzen.
Voraussetzungen

	■ eine abgeschlossene Ausbildung 
in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer 
von mindestens drei Jahren sowie 

	■ einen zusätzlichen Abschluss 
als Tierpflegemeister/-in
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 31. Dezember 
2019

 bewerberportal.dresden.de

www.dresden.de/
stellen
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Die Träger der freien Jugendhilfe, 
die Jugendhilfeleistungen für 
Dresdner junge Menschen nach 
§§ 11, 12, 13, 14 und 16 SGB VIII 
erbringen, werden aufgerufen, 
für das Jahr 2020 Anträge auf 
Gewährung einer Zuwendung zur 
Anschaffung von beweglichen 
Sachen des Anlagevermögens bei 
der Landeshauptstadt Dresden 
zu stellen. 
Es stehen insgesamt 108 000 Euro 
zur Verfügung. 

Die beantragten beweglichen 
Sachen beziehungsweise Gegen-
stände unterliegen folgenden 
Zuwendungsvoraussetzungen:

	■ Der Anschaffungswert beträgt 
mehr als 800 Euro netto (952 Euro 
inkl. Mehrwertsteuer).

	■ Der Gegenstand muss beweg-
lich (mit Bauwerken und Unter-
gründen nicht fest verbunden), 
einzeln bewertungs- und über 
einen längeren Zeitraum nut-
zungsfähig sein.

	■ Einzelne Gegenstände unter 
800 Euro netto zählen ebenfalls 
zum beweglichen Anlagevermö-
gen, wenn sie technisch oder wirt-
schaftlich miteinander verbunden 
sind und von ihrer Bestimmung 
her nur in dieser Verbindung ge-
nutzt werden können.
Es sind Eigenmittel in Höhe von 
mindestens fünf Prozent zu er-
bringen.
Die Antragsfrist endet am 6. De-
zember 2019.

Die Anträge sind zu richten an: 
Landeshauptstadt Dresden
Jugendamt, Abteilung Kinder-, 
Jugend- und Familienförderung 
Sachgebiet Zuschusswesen
PF 12 00 20
01001 Dresden
Das Antragsformular steht zum 
Download auf der Internetseite 
des JugendInfoService Dresden 
zur Verfügung: https://jugend-
infoservice.dresden.de/foerde-
rung-2020

Beantragung von Fördermitteln zur Anschaffung beweglicher  
Sachen des Anlagevermögens im Jahr 2020

Ausschreibung für Träger der freien Jugendhilfe

Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäf t sbereich Bi ldung und 
Jugend, Eigenbetrieb Kinder-
tageseinrichtungen Dresden, 
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
a. Freihändige Vergabe mit 
öffentlichem Teilnahmewett-
bewerb nicht VOL-gebunden 
(Nr. 55.4/01/2020/Sp)
b. Art und Umfang der Leistun-
gen:
1) Speisenversorgung in kommu-
nalen Kindertageseinrichtungen 
der Landeshauptstadt Dresden 
(Herstellung, Lieferung, Bestel-
lung, Kassierung)
2) Serviceleistungen zur Spei-
senversorg ung kommunaler 
Kindertageseinrichtungen der 
Landeshauptstadt Dresden (Wirt-
schaftsdienst vor Ort)
Los 1: Kindertageseinrichtung 
Kretschmerst raße 23, 01309 
Dresden
Los 2: entfällt
Los 3: entfällt
Los 4: entfällt
Los 5: Kindertageseinrichtung 
Bergstraße 6, 01069 Dresden
Los 6: entfällt
Los 7: Kindertageseinrichtung 
Leutewitzer Straße 19 a, 01157 
Dresden
Los 8: Kindertageseinrichtung 
Maxim-Gorki-Straße 4, 01127 
Dresden
Los 9: Kindertageseinrichtung 
Hellerstraße 4, 01109 Dresden
Die Vergabe der Lose an verschie-
dene Bieter bleibt vorbehalten.
e. Ausführungsfristen:
Lose 1–9: vom 1. Februar 2020–
31. Januar 2021

Alle Lose mit der Option der jähr-
lichen Verlängerung.
f. Die Abforderung der Vergabe-
unterlagen erfolgt für die Lose 
1–9 innerhalb der Angebotsfrist.
Für den Versand per E-Mail sen-
den Sie Ihre Abforderung unter 
Angabe der Ausschreibungs-
nummer
bitte an folgende E-Mail-Adresse: 
rbudich@dresden.de
Für den Postversand bitten wir 
um die Beifügung eines frankier-
ten A4-Umschlages
(Angabe der Ausschreibungs-Nr.: 
55.4/01/2020/Sp).
Die Vergabeunterlagen sind unter 
folgender Anschrift erhältlich:
Eigenbetrieb Kindertageseinrich-
tungen Dresden, Abteilung Bau- 
und Liegenschaftsverwaltung, 
Lingnerallee 3, 01069 Dresden, 
Zimmer 6214 (2. OG), oder per 
Postversand
an: Landeshauptstadt Dresden, 
Eigenbetrieb Kindertagesein-
richtungen Dresden, Postfach  
12 00 20, 01001 Dresden. Der 
Versand der Unterlagen erfolgt 
für die Lose 1–9:
seit dem 8. November 2019
g. Ablauf der Angebotsfrist: Lose 
1–9: 6. Dezember 2019
h. Mit dem Angebot hat der 
Bieter zum Nachweis seiner 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit u. a. folgen-
de Unterlagen einzureichen: 
1. aktuelle Bescheinigung des 
Unternehmer-Lieferantenver-
zeichnisses für Lieferungen und 
Leistungen (ULV-VOL) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e. V. 

bzw. aktuell bestätigte Kopie der 
Gewerbe- An- oder Ummeldung 
bzw. Gewerbereg isterauszug 
(nicht Gewerbezentralregister) 
oder Gleichwertiges;
2. Eigenerklärung aus der hervor-
geht, dass das Unternehmen seine 
gesetzlichen Verpf lichtungen 
zur Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie Sozialbeiträgen 
gemäß gemeinsamer Bekannt-
machung der Sächsischen Staats-
ministerien für Wirtschaft und 
Arbeit sowie Finanzen vom 24. 
Juni 2003 erfüllt hat;
Erklärung über die Nichtbeschäf-
tigung illegaler Arbeitskräfte; 
Erklärung auf Basis der ILO-Kon-
vention Nr. 182 (Kinderarbeit)
3. Firmendarstellung mit An-
gaben zu: Hauptarbeitsgebiet, 
Firmengröße und Umsätzen der 
letzten drei Jahre
4. Technische Leistungsfähigkeit 
– Angaben und Formalitäten, die 
erforderlich sind, um die Einhal-
tung der Auflagen zu überprüfen: 
Personal (Anzahl/Ausbildung), 
welches für das Vorhaben in 
den Kindertageseinrichtungen 
zur Verfügung stehen soll und 
Grundlage für die Angebots-
kalkulation ist, Darstellung der 
Unternehmensorganisation sowie 
des Qualitätsmanagements
5. Nachweis einer entsprechenden 
Betriebs- bzw. Berufshaftpflicht-
versicherungsdeckung
6. Referenzen für Objekte von 
Kindertagesstätten mit Angabe 
der Ansprechpartner
7. Auf listung der Lebensmit-
tel-Zulieferer

i. Zuschlags- und Bindefrist:
Lose 1–9: 20. Dezember 2019
Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist 
ist der Bieter an sein Angebot 
gebunden. Ein Anspruch auf 
Vertragsabschluss entsteht mit 
dieser Veröffentlichung nicht. 
Angebote, auf die bis zur Zu-
schlagsfrist kein Zuschlag erteilt 
wurde, sind nicht berücksichtigt.
j. Auskünfte zur Ausschreibung 
erteilt: Landeshauptstadt Dres-
den, Eigenbetrieb Kindertages-
einrichtungen
Dresden, Lingnerallee 3, 01069 
Dresden, Herr Remo Budich: Tele-
fon: (03 51) 4 88 50 87; Telefax:  
(03 51) 4 88 99 50 87

Änderungen zur Ausschreibung der Speisenversorgung und  
Serviceleistungen zur Speisenversorgung in kommunalen  
Kindertageseinrichtungen

Neues?

dresden.de/newsletter
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In den dargestellten Gebieten (siehe oben 
stehende Karte) werden im Zeitraum 
November 2019 bis Januar 2020 Ver-

messungsarbeiten zur Laufendhaltung 
des Dresdner Stadtkartenwerkes durch-
geführt. Die vom Amt für Geodaten und 

Kataster beauftragten Bearbeiter sind ver-
pflichtet, nur Grundstücke zu betreten, die 
zur Erfüllung ihres Auftrages unbedingt 

erforderlich sind und können sich mit 
einem entsprechenden Auftragsschreiben 
legitimieren.

Vermessungsarbeiten zur Aktualisierung der Digitalen Stadtkarte
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In seiner Sitzung am 30. Oktober 
2019 hat der Stadtrat mit Be-
schlussnummer V3190/19 folgen-
den Beschluss gefasst. Der Stadtrat 
beschließt: 
A. Der Jahresabschluss 2018 des 
Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- 
und Bestattungswesen Dresden mit 
einer Bilanzsumme von 
25.275.974,86 Euro
davon entfallen auf der Aktivseite 
auf 

	■ das Anlagevermögen
16.501.067,71 Euro

	■ das Umlaufvermögen
8.763.153,86 Euro

	■ Rechnungsabgrenzungen
11.753,29 Euro
davon entfallen auf der Passivseite 
auf 

	■ das Eigenkapital 10.773.447,81 
Euro

	■ den Sonderposten 91.836,05 Euro
	■ die Rückstellungen 366.318,65 

Euro
	■ die Verbindlichkeiten 377.887,13 

Euro
	■ Rechnungsabgrenzungen

13.666.485,22 Euro
einem Jahresgewinn von 308.488,83 
Euro
davon 
Betrieb gewerblicher Art 363.541,76 
Euro
Hoheitsbereich -55.052,93 Euro
einer Ertragssumme von 
6.757.097,26 Euro
einer Aufwandssumme von 
6.448.608,43 Euro
wird festgestellt.
B. Folgende Gewinnverwendung 
wird beschlossen (siehe Anlage 3): 
1. Der Verlust des Friedhofswesens 
in Höhe von 55.052,93 Euro wird 
mit dem Gewinn des Betriebes ge-
werblicher Art intern ausgeglichen. 
Darauf entfallen 9.810,44 Euro 
Kapitalertragssteuer
539,57 Euro Solidaritätszuschlag.
2. Der Stadtrat beschließt die Aus-
schüttung an die Stadt in Höhe von 
200.000,00 Euro. 
Die Ausschüttung erfolgt zu  
100 % aus dem gewerblichen Bereich 
(Nettoausschüttung)
darauf entfallen 35.640,03 Euro 
Kapitalertragssteuer 
1.960,20 Euro Solidaritätszuschlag.
3. Der verbleibende Gewinn in Höhe 
von 60.538,59 Euro wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.
C. Dem Betriebsleiter wird für das 
Geschäftsjahr 2018 Entlastung 
erteilt. 

Bestätigungsvermerk des unab-
hängigen Abschlussprüfers
An das Städtische Friedhofs- und 
Bestattungswesen Dresden, Dresden
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des 
Eigenbetriebs Städtisches Friedhofs- 
und Bestattungswesen Dresden, 
Dresden, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis  
31. Dezember 2018 sowie den 
Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht des Eigenbetriebs Städtisches 
Friedhofs- und Bestattungswesen 
Dresden, Dresden, für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2018 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse entspricht der beigefügte 
Jahresabschluss in allen wesentli-
chen Belangen den Vorschriften der 
SächsEigBVO i.V.m. den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebs zum 31. Dezember 
2018 sowie seiner Ertragslage für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 undver-
mittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs. In 
allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht 
den Vorschriften der SächsEigBVO 
und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB 
erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und §§ 32 und 33 
SächsEigBVO unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb 
unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspf lichten 
in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

	■ Verantwortung des Betriebsleiters 
für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht
Der Betriebsleiter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der 
SächsEigBVO in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist 
der Betriebsleiter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die 
er in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahres-
abschlusses ist der Betriebsleiter 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren hat er die 
Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der Betriebsleiter 
verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes 
Sachsen entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner ist der Betriebsleiter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die er 
als notwendig erachtet hat, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden Vorschriften der Säch-
sEigBVO zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können.

	■ Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Sachsen entspricht 
und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein 
hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und §§ 32 und 33 SächsEigBVO 
unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten re-
sultieren und werden als wesentlich 

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 des Städtischen  
Friedhofs- und Bestattungswesens Dresden gemäß § 19 SächsEigBG

Öffentliche Bekanntmachung über die 

 Seite 20
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angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir 
pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

	■ identifizieren und beurteilen wir 
die Risiken wesentlicher – beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können.

	■ gewinnen wir ein Verständnis 
von dem für die Prüfung des Jah-
resabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, 

um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des 
Eigenbetriebs abzugeben.

	■ beurteilen wir die Angemes-
senheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

	■ ziehen wir Schlussfolgerungen 
über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Eigen-
betrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

	■ beurteilen wir die Gesamtdarstel-
lung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebs vermittelt.

	■ beurteilen wir den Einklang 
des Lageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Ge-setzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

	■ führen wir Prüfungshandlungen 
zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständi-

ges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Über-
wachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Dresden, 15. März 2019

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktien-
gesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Hellmich
Wirtschaftsprüfer

Maier
Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss und Lagebericht 
werden für sieben Tage nach Er-
scheinen der Bekanntmachung, im 
Städtischen Friedhofs- und Bestat-
tungswesen Dresden, im Sekretariat 
von 10 bis 15 Uhr, Löbtauer Straße 
70, 01159 Dresden, ausgelegt.

Auf der Grundlage des § 8 des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I 
S. 1206), zuletzt geändert durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 14. 
August 2017 (BGBl. I S. 3122) i. V. 
m. § 20 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. 
Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 24. Februar 2016 
(SächsGVBl. S. 78) wird Folgendes 
angeordnet.
1. Die im öffentlichen Straßen-
raum der Landeshauptstadt Dres-
den (einschließlich der durch 
die Stadt führenden Bundes-
fernstraßen) widerrechtlich an-
gebrachten bzw. aufgestellten 

Werbeanlagen oder Werbeträger 
(zum Beispiel Veranstaltungs-
werbung, Wahlwerbung, Hinweis-
schilder, Wegweiser für Firmen, 
Gewerbeausübungen) sind vom 
Eigentümer/von der Eigentüme-
rin und/oder Verursachenden 
bis zum 26. November 2019,  
10 Uhr, zu beseitigen.
2. Das widerrechtliche Anbringen 
bzw. Aufstellen von Werbean-
lagen oder Werbeträgern (zum 
Beispiel Veranstaltungswerbung, 
Wahlwerbung, Hinweisschilder, 
Wegweiser für Firmen, Gewerbe-
ausübungen) im öffentlichen Stra-
ßenraum der Landeshauptstadt 
Dresden (einschließlich der durch 
die Stadt führenden Bundesfern-
straßen) ist zu unterlassen.
3. Soweit die Beseitigung der 

Werbeanlagen oder Werbeträger 
bis zu dem in Ziffer 1 genannten 
Termin nicht erfolgt, wird die 
Landeshauptstadt Dresden auf 
Kosten der Pflichtigen die Besei-
tigung vornehmen. 
Die Kosten betragen voraussicht-
lich ca. 5,15 Euro bzw. 9,50 Euro 
je entfernter Werbeanlage oder 
Werbeträger.
4. Es wird die sofortige Voll-
ziehung der Verpflichtung nach 
Ziffer 1 angeordnet.
Die Allgemeinverfügung gilt am 
23. November 2019 als bekannt 
gegeben. Die Allgemeinverfügung, 
deren Begründung sowie die Be-
gründung des besonderen Interes-
ses an der sofortigen Vollziehung 
können im vollen Wortlaut bei 
der Landeshauptstadt Dresden, 

Straßen- und Tiefbauamt, Sachge-
biet Straßenverwaltung, sonstige 
Sondernutzung, St. Petersburger 
Straße 9, 01069 Dresden, Zimmer 
K 211, während der Sprechzeiten 
oder nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung, Telefon: (03 51)  
4 88 17 72, eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist 
bei der Landeshauptstadt Dresden 
zu erheben. Der Hauptsitz befindet 
sich im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 
01067 Dresden.

Dr. Robert Franke
komm. Leiter des Straßen- und 
Tiefbauamtes

Beseitigung/Unterlassung widerrechtlich angebrachter bzw.  
aufgestellter Werbeanlagen oder Werbeträger im öffentlichen  
Straßenraum der Landeshauptstadt Dresden

Allgemeinverfügung
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Die Landeshauptstadt Dresden 
hat für das oben genannte Bau-
vorhaben die Durchführung des 
Planfeststellungsverfahrens ge-
mäß § 28 Personenbeförderungs-
gesetz (PBefG) beantragt. Für das 
Bauvorhaben einschließlich der 
landschaftspf legerischen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen 
werden Grundstücke in den Ge-
markungen Tolkewitz, Dobritz 
und Laubegast beansprucht.
Der Plan, der vom 9. März bis ein-
schließlich 10. April 2017 sowie 
vom 22. Juni bis einschließlich 
24. Juli 2017 ausgelegen hat, wurde 
geändert. 
Für das Vorhaben besteht eine 
Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung gemäß § 3 Abs.1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeits-
prüfung im Freistaat Sachsen 
(SächsUVPG) i. V. m. § 3 a des 
Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Fassung 
vom 5. Mai 2017 (UVPG a. F.). 
Der Vorhabenträger hat die ent-
scheidungserheblichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen des 
Vorhabens vorgelegt, die Bestand-
teile der nachfolgend aufgeführten 
Auslegungsunterlagen – 1. Tektur 
sind: (siehe Tabelle).
Die Tekturplanung (Zeichnungen 
und Erläuterungen) liegt in der 
Zeit vom 2. Dezember 2019 bis 10. 
Januar 2020 in Landeshauptstadt 
Dresden, Straßen- und Tiefbau-
amt, St. Petersburger Straße 9, 
01069 Dresden, Zimmer K 344, 
während der Dienststunden 
Montag und Freitag 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9 bis 
18 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus. Es wird darauf hingewiesen, 
dass am 23. Dezember und 27. De-
zember 2019 wegen Brückentagen 
keine Einsichtnahme möglich ist.
Diese Bekanntmachung ist ein-
schließlich der auszulegenden 
Planunterlagen während des oben 
genannten Zeitraums auch auf der 
Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter http://www.lds.
sachsen.de/Bekanntmachung 
unter der Rubrik Infrastruktur 
einsehbar. Diese Bekanntma-
chung wird einschließlich der 
auszulegenden Planunterlagen 
außerdem im UVP-Portal unter 

https://uvp-verbund.de zugänglich 
gemacht. Maßgeblich ist jedoch 
jeweils der Inhalt der ausgelegten 
Unterlagen (§ 27a Abs. 1 Satz 4 
VwVfG in Verbindung mit § 1 Satz 
1 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungszustellungsrechts für 
den Freistaat Sachsen – SächsVw-
VfZG). Darüber hinaus sind die 
entscheidungserheblichen Unter-
lagen gemäß den Bestimmungen 
des Sächsischen Umweltinforma-
tions-gesetzes vom 1. Juni 2006 
(SächsGVBl. S. 146), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
26. Oktober 2016 (SächsGVBl  
S. 507) geändert worden ist, auf 
Antrag in der Landesdirektion 
Sachsen, Dienststelle Dresden, 
Referat 32, Stauffenbergallee 2, 
01099 Dresden, zugänglich.
1. Jeder kann bis spätestens einen 
Monat nach Ablauf der Aus-
legungsfrist, das ist bis zum  
10. Februar 2020 

	■ bei der Landesdirektion Sach-
sen, 09150 Chemnitz, schriftlich, 

	■ be i  de r  L a ndesd i r e k t ion 
Sachsen, Dienststelle Dresden, 
Stauffenberg allee 2, 01099 Dres-
den, oder 

	■ bei der Landeshauptstadt Dres-
den, Straßen- und Tiefbauamt, 
St. Petersburger Straße 9, 01069 
Dresden, 
schriftlich oder zur Niederschrift 
Einwendungen gegen die 1. Tektur-
planung erheben bzw. sich äußern. 
Einwendungen können auch 
elektronisch, aber nur mit einer 
qualifizierten elektronischen Si-
gnatur unter der E-Mail-Adresse 
post@lds.sachsen.de erhoben 
werden; Einwendungen, die nur 
elektronisch übermittelt werden 
(zum Beispiel „einfache“ E-Mail 
ohne qualifizierte elektronische 
Signatur), sind grundsätzlich un-
wirksam. Die Einwendung muss 
den geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchtigung 
erkennen lassen. Nach Ablauf die-
ser Einwendungsfrist sind Einwen-
dungen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, 
für dieses Verwaltungsverfahren 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für 
Einwendungen und Stellungnah-
men der Vereinigungen. 
Bei Einwendungen bzw. Äuße-
rungen, die von mehr als 50 

Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form ver-
vielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite ein 
Unterzeichner mit Namen, Beruf 
und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner zu bezeich-
nen. Anderenfalls können diese 
Einwendungen bzw. Äußerungen 
unberücksichtigt bleiben (§ 17  
Abs. 2 VwVfG).
Es wird darauf hingewiesen, dass 
keine Eingangsbestätigung erfolgt.
2. Vereinigungen, die aufgrund 
einer Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwal-
tungsger ichtsordnung gegen 
den Planfeststellungsbeschluss 
einzulegen, werden hiermit ent-
sprechend von der Auslegung des 
vollständigen Plans benachrich-
tigt. Sie können innerhalb der in  
Nr. 1 genannten Frist Stellung-
nahmen zu dem Plan abgeben 
bzw. sich äußern.
3. Die Anhörungsbehörde kann 
auf eine Erörterung der rechtzeitig 
erhobenen Stellungnahmen und 
Einwendungen verzichten (§ 29 
Abs. 1 a Nr. 5 Satz 1 PBfG).
Findet ein Erörterungstermin 
statt, wird dieser ortsüblich be-
kannt gemacht. Ferner werden 
diejenigen, die rechtzeitig Einwen-
dungen erhoben haben, von dem 
Termin gesondert benachrichtigt. 
Bei gleichförmigen Einwendungen 
gilt diese Regelung für den Ver-
treter (§ 17 VwVfG). Sind mehr 
als 50 Benachrichtigungen vor-
zunehmen, so können sie durch 
öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden.
Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde 
zu geben ist. Bei Ausbleiben eines 
Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn ver-
handelt werden. Das Anhörungs-
verfahren ist mit Abschluss des 
Erörterungstermins beendet. 
Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die 
Planunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen, Vorbringen von 

Äußerungen oder Abgabe von 
Stellungnahmen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreter-
bestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet.
5. Entschädigungsansprüche, 
soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach zu 
entscheiden ist, werden nicht in 
dem Erörterungstermin, sondern 
in einem gesonderten Entschädi-
gungsverfahren behandelt.
6. Über die Äußerungen, Ein-
wendungen und Stellungnah-
men wird nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde (Landes-
direktion Sachsen) entschieden. 
Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an 
die Einwender und diejenigen, die 
eine Stellungnahme abgegeben 
haben kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.
7. Vom Beginn der Auslegung des 
Planes treten die Veränderungs-
sperre nach § 28a Abs. 1 Satz 1 
PfBG in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem 
Träger der Straßenbaulast ein 
Vorkaufsrecht an den vom Plan 
betroffenen Flächen zu (§ 28 a 
Abs. 3 PBfG).
8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig 
ist, wird darauf hingewiesen,
a) dass die für das Verfahren und 
die für die Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens zustän-
dige Behörde die Landesdirektion 
Sachsen ist,
b) dass über die Zulässigkeit 
des Vorhabens durch Planfest-
stellungsbeschluss entschieden 
werden wird,
c) dass die zur Ausgangsplanung 
vom Dezember 2016 eingegange-
nen Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange sowie der 
Unternehmen der Daseinsvorsorge 
bei der Planfeststellungsbehörde 
(Landesdirektion Sachsen, Dienst-
stelle Dresden, Referat 32 Plan-
feststellung, Stauffenbergallee 
2, 01099 Dresden) zur Einsicht 
vorliegen,
d) dass die ausgelegten Planunter-
lagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG 
a. F. notwendigen Angaben ent-

Planfeststellung für das Bauvorhaben „Wehlener Straße/Alttolkewitz/
Österreicher Straße zwischen Schlömilchstraße und Leubener Straße“
1. Tektur

Bekanntmachung
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halten und
e) dass die Anhörung zu den aus-
gelegten Planunterlagen auch die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit 
zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 UVPG 
a. F. ist.   

Bei der Abgabe von Stellungnah-
men und Äußerungen oder der 
Erhebung von Einwendungen 
seitens der Beteiligten werden zum 
Zwecke der Durchführung dieses 
Planfeststellungsverfahrens Daten 
erhoben. Diese Daten werden von 
der Landesdirektion Sachsen in 
Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 

den geltenden Bestimmungen 
zum Datenschutz verarbeitet. 
Die entsprechenden datenschutz-
r ec ht l ic hen In for mat ionen 
nach Art. 13 Abs. 1 und 2 sowie  
Art. 14 Abs. 1 und 2 Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) 
sind unter www.lds.sachsen.de/
Datenschutz einsehbar.

Dresden, 12. November 2019

Dirk Hilbert 
Oberbürgermeister

in Vertretung

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister

Nr. der Unterlage Bezeichnung

1 Erläuterungsbericht 

5.1 Lagepläne, Blatt 1–7                                                                                                                     M 1 : 500

9 LBP-Maßnahmeplan, Blatt 1–8, 11                                                                 M 1 : 500

10
10.1
10.2

Grunderwerb
Grunderwerbsplan, Blatt 3, 4, 6                                                    M 1 : 500
Grunderwerbsverzeichnis, Seiten 3, 4, 8, 9

11
11.1
11.2
11.3

Regelungsverzeichnis
Regelungsverzeichnis Seiten 16, 18, 19, 20, 23, 34, 36, 38
Lageplan zum Regelungsverzeichnis, Blatt 6                                                              M 1 : 500
Koordinierter Leitungsplan zum 
Regelungsverzeichnis, Blatt 2, 8                                                  M 1 : 250

16
16.1.2
16.3
16.5
16.7

Sonstige Pläne
Koordinierter Leitungsplan, Blatt 2, 4, 5, 8                                                   M 1 : 250
Fahrleitungsanlage Blatt 3, 6                                                  M 1 : 500
Haltestellenlageplan, Blatt 4                                                    M 1 : 100
Übersichtslageplan Verkehrsführung während der Bauzeit

17
17.4
17.5

Immissionstechnische Untersuchungen
Summenpegel Ausbaustrecke
Summenpegel Umleitungsstrecke

18
18.3.5    
18.3.6
18.3.7
18.3.8
18.3.9
18.5                  

Wassertechnische Untersuchungen
Antragsunterlagen für Ausbau des Verkehrszuges im Überschwemmungsgebiet
Antragsunterlagen für Errichtung baulicher Anlagen im Hochwasserabflussbereich
Errichtung, wesentliche Veränderung, Beseitigung von Abwasseranlagen SEDD
Antragsunterlagen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Überschwemmungsgebiet
Antragsunterlagen für temporäre Umleitungsstrecke im Überschwemmungsgebiet
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

Umweltfachliche Untersuchungen
Landschaftspflegerischer Begleitplan – Erläuterungsbericht
LBP – Bestands- und Konfliktplan Blatt 1–7                                                 M 1 : 500
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Karte 1
Vorprüfungen zur FFH- und SPA-Verträglichkeit – Karte 1, 2
Einzelfallprüfung entfällt  
UVP-Bericht

	■ Tabelle

Stadtrat?

ratsinfo.dresden.de
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische 
Bauordnung (SächsBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl.  
S. 186), die zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2018 (SächsGVBl. S. 706) geän-
dert worden ist, wird Folgendes 
bekannt gemacht: 
Das Bauaufsichtsamt der Landes-
hauptstadt Dresden als untere 
Bauaufsichtsbehörde hat mit 
Bescheid vom 28. Oktober 2019 
eine Baugenehmigung mit dem 
Aktenzeichen 63/9/BV/04078/19 
im Genehmigungsverfahren nach  
§ 63 SächsBO mit folgendem ver-
fügenden Teil erteilt: 
(1) Die Baugenehmigung für das 
Vorhaben: 
Errichtung von sechs Reihenhäu-
sern mit sechs Fahrradschuppen 
und sechs KFZ-Stellplätzen 
auf dem Grundstück: 
Wernerstraße; 
Gemarkung Löbtau, Flurstück 11/1
wird mit Nebenbestimmungen 

erteilt. 
(2) Es wurden Ausnahmen von 
Verboten der Gehölzschutzsatzung 
erteilt. 
(3) Die Baugenehmigung enthält 
Bedingungen und Auflagen. 
(4) Bestandteil der Genehmigung 
sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Ge-
nehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen. 
Der Genehmigungsbescheid ent-
hält folgende Rechtsbehelfsbe-
lehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats ab Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Landes-
hauptstadt Dresden zu erheben. 
Der Hauptsitz befindet sich im 
Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 
Dresden. 
Hinweise: Die Zustellung der Bau-
genehmigung an die Eigentümer 
benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 
SächsBO wird aufgrund der großen 

Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung er-
setzt, § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO. 
Die Zustellung der Baugenehmi-
gung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung als bewirkt. Die 
oben genannte Rechtsbehelfsbe-
lehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn. 
Die vollständige Baugenehmigung 
und die Verfahrensakte können 
im Bauaufsichtsamt der Landes-
hauptstadt Dresden, Rosenstraße 
30, 01067 Dresden, Zimmer 6735, 
während der Sprechzeiten einge-
sehen werden. 
Sprechzeiten: 
montags und freitags 9 bis 12 
Uhr, dienstags und donnerstags 
9 bis 18 Uhr 

Dresden, 22. November 2019 

Ursula Beckmann
Leiterin Bauaufsichtsamt

Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben  
„Errichtung von sechs Reihenhäusern mit sechs  
Fahrradschuppen und sechs KFZ-Stellplätzen“ 
Wernerstraße; Gemarkung Löbtau; Flurstück 11/1 

Bekanntmachung der Landeshauptstadt Dresden nach § 70 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen  
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